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Ein erfolgreicher Dauerbrenner bei naturbewussten Familien während der Remstal Gartenschau im vergangenen 
Jahr darf nun endlich wieder aktiv werden und sein erfolgreiches Angebot fortsetzen. 

Los geht‘s am kommenden Sonntag, 5. Juli mit einem „Märchenhaften Nachmittag im Wald“ 

Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Waldwagen beim Parkplatz „Hagsteige“ 

Weitere Infos unter den Rubriken „Termine und Veranstaltungen“ und „Vereinsnachrichten“ sowie auf der Inter-
netseite des Vereins unter www.waldpaedagogik-urbach.de 

Die Waldpädagogik Urbach 
startet wieder mit ihrem Programm

Servicebüro Urbach

Wir sind für Sie da:

Mo. 8.00 – 19.00 Uhr, Di. 8.00 – 16.00 Uhr, 

Do. 8.00 – 16.00 Uhr, Fr. 8.00 – 12.00 Uhr 

Mittwoch geschlossen

Telefon 07181 8007-99
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Notdienste � (Alle Angaben ohne Gewähr)

Ärztlicher Notfalldienst Urbach
08.00 Uhr bis 08.00 Uhr am Folgetag, an den Wochenenden, Fei-
ertagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten: 	
Kostenfreie Rufnummer 116117 
Gynäkologischer Notfalldienst Rems-Murr-Kreis
8.00 – 8.00 Uhr Tel. (0 18 05) 55 78 90
Zahnärztlicher Notfalldienst: Der Notfalldienst an Wochenen-
den und Feiertagen wird zentral über Anrufbeantworter unter fol-
gender Telefon-Nr. bekannt gegeben: (07 11) 7 87 77 44
HNO-ärztlicher Notfalldienst für den Rems-Murr-Kreis: 
HNO-ärztlicher Gebietsdienst außerhalb der Sprechstunden 
8.00 – 8.00 Uhr, am Samstag, am Sonntag und an den Feiertagen 
unter der kostenfreien Rufnummer 116117.
Augenärztlicher Notfalldienst
08.00 – 18.00 Uhr, Telefon 116117 (kostenfreie Rufnummer).
Notfalldienst der Kinder- und Jugendärzte
Notfalldienst von 8.00 – 08.00 Uhr. Bitte rufen Sie Ihren Kinderarzt 
an. Auf dessen Anrufbeantworter erfahren Sie wer heute zustän-
dig ist. Außerdem über die kostenfreie Rufnummer 116117 
(auch am Wochenende). 
Chirurgen/Orthopäden: 18.00 – 8.00 Uhr Tel. (0 18 05) 55 78 91
Tierärztlicher Notdienst für Fellbach, Waiblingen, Weinstadt, 
Winnenden, Kernen, Remshalden, Schwaikheim, Backnang, 
Schorndorf und Urbach: Tel. 07000-tiernot bzw. 07000-8437668
Apotheken Bereitschaftsdienst	
03.07. 	� Stadt-Apotheke, Lorch, Hauptstr. 26, Tel. 07172 /74 06 

und Wieslauf-Apotheke,	 Rudersberg, Marktplatz 3, 
Tel. 07183 /93 87 70 

04.07. 	 �Uhland-Apotheke, Schorndorf, Feuerseestr. 13, Tel. 6 30 45 
05.07. 	� Hohberg-Apotheke, Plüderhausen, Hauptstraße 53, Tel. 

8 27 27 
06.07. 	� Vitalwelt-Apotheke im GeZe, Schorndorf, Schlichtener 

Str. 105, Tel. 47 49 64 
07.07. 	� Kastell-Apotheke, Welzheim, Rudersberger Str. 8, Tel. 

07182/ 65 58 und Stadt-Apotheke, Lorch, Hauptstr. 26, 
Tel. 07172 /74 06 

08.07. 	 �Daimler-Apotheke, Schorndorf, Marktplatz 32, Tel. 6 12 98 

09.07. 	� Löwen-Apotheke, Urbach, Hauptstr. 5, Tel. 99 59 05 
Pflegedienst Bethel Welzheim 
Ortsbüro: Beckengasse 9 in Urbach
Ergänzende Hilfe: Tel. 07181/980859, Anna Byczek-Palfalusi
Ambulante Pflege: Tel. 07181/87014, Anna Byczek-Palfalusi
Essen auf Rädern: Tel. 07182/8010 

Entsorgungstermine
Restmüll-Container, (wöchentl. Leerung), Freitag, 03.07.2020 
Biotonne, Montag, 06.07.2020 
Wertstoffhof, Freitag, 10.07.2020 von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
und Samstag, 11.07.2020 von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Problemmüllsammelstelle, Freitag, 10.07.2020 von 15:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr und Samstag, 11.07.2020 von 9:00 Uhr bis 12:00 
Uhr 
Reisigsammelplatz, Samstag, 04.07.2020 von 12:00 Uhr bis 
16:00 Uhr 

Hilfe und Rat
Polizei
Notruf� 110
Revier Schorndorf� (0 71 81) 20 40
Posten Plüderhausen (nicht ständig besetzt)� (0 71 81) 8 13 44
Unfall / Rettungsdienst / Feuerwehr
Notruf� 112
Kreiskrankenhaus Schorndorf� (0 71 81) 67-0

Störungsdienste
Remstalwerk: Strom und Straßenbeleuchtung � 0800 1135000
z.B. Stromausfall oder bei großflächigem Ausfall der Straßenbeleuchtung 	
(Erreichbarkeit 24 Stunden/Tag, 7 Tage/Woche)
Remstalwerk: Defekte Straßenbeleuchtung � 0800 0542542
z.B. bei Ausfall einzelner Leuchten (Erreichbarkeit: Nur zu unseren Öffnungszeiten)
Remstalwerk: Wasserwerk � 0800 7233990
z.B. Wasserrohrbruch (Erreichbarkeit: 24 Stunden/Tag, 7 Tage/Woche)
EnBW: Gasstörungen � 07181 97810-12
Deutsche Telekom: Telefon, Telefax � 0800 3302000
Kabel BW: Kabelfernsehen� 0221 46619100

Gemeindeverwaltung Urbach
Postanschrift: Konrad-Hornschuch-Str. 12, 73660 Urbach
Zentrale mit Anrufbeantworter�  (0 71 81) 80 07-0
Fax Rathaus Urbach� (0 71 81) 80 07-50
Fax Bauamt, Am Rathaus 1� (0 71 81) 80 07-66
E-Mail� info@urbach.de
Internet� www.urbach.de
während der üblichen Dienstzeiten
Bürgermeisterin Martina Fehrlen, Sekretariat� (0 71 81) 80 07-11
Haupt- und Ordnungsamt,	  
Sekretariat, Amtsleiter� (0 71 81) 80 07-31
Bauamt, Sekretariat Amtsleiter� (0 71 81) 80 07-63
Finanzverwaltung, Sekretariat Amtsleiter� (0 71 81) 80 07-21
Standesamt und�
Seniorenbeauftragte Elke Krubitzer� (0 71 81) 80 07-34

Servicebüro:	Tel. (0 71 81) 80 07-99, Fax (0 71 81) 80 07-55
	 E-Mail: servicebuero@urbach.de
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Servicebüro
Montag: 8.00 – 19.00 Uhr, Dienstag : 8.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag: 8.00 – 16.00 Uhr, Freitag: 8.00 – 12.00 Uhr
Übrige Ämter
Montag 14.00 – 19.00 Uhr, Dienstag 8.00 – 12.00 Uhr, 	  
Donnerstag und Freitag: 8.00 – 12.00 Uhr	  
oder nach telefonischer Vereinbarung!
Sprechstunden der Bürgermeisterin
Nach telefonischer Anmeldung unter (0 71 81) 80 07-11.

Öffnungszeiten des Jugendhauses JuZe, Seebrunnenweg 25
Tel. 48 80 19 oder -20, E-Mail: jugendhaus@urbach.de
Dienstag (ab 12 Jahren) 16 - 21 Uhr
Mittwoch (ab 10 Jahren) 15 - 17.30 Uhr
Mittwoch Mädelsabend 17.30 - 20.30 Uhr	
Donnerstag (offene Sprechstunde) 15 - 17 Uhr	  
Freitag (ab 12 Jahren) 16 - 22 Uhr · Sonntag 16 - 21 Uhr

Öffnungszeiten Mediathek, Kirchplatz 1 �  
Tel. 99 33 37, E-Mail: mediathek@urbach.de
Dienstag, 14 – 18 Uhr, Mittwoch, 10 – 14 Uhr, 	  
Donnerstag, 14 – 19 Uhr, Freitag, 14 – 18 Uhr

Impressum
Herausgeber:	 Gemeinde Urbach
Verantwortlich für	 Bürgermeisterin  
den amtlichen Teil:	 Martina Fehrlen
Redaktion:	� Bürgermeisteramt Urbach,  

Achim Grockenberger, Konrad-Horn-
schuch-Straße 12, 73660 Urbach,  
Tel. (0 71 81) 80 07-36, Fax -55,  
servicebuero@urbach.de,  
www.urbach.de

Verantwortlich für 	 WÜRTH VERLAGS KG,  
Herstellung, Anzeigen, 	Schorndorfer Str. 67, 73635 Rudersberg,  
Beilagen und Vertrieb:	 Tel. (0 71 83) 30 24 35-0, Fax -99,  
	 urbach@wuerthverlag.de,  
	 www.wuerthverlag.de
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•	 Besucher*innen sollten bereits in Badebekleidung das Freibad 
betreten – Die Nutzung der Umkleiden ist nur nach Verlassen 
des Schwimmbeckens erlaubt.

•	 Die Warmwasserduschen sind geschlossen. Duschen ist nur 
kalt beim Durchschreitebecken möglich.

•	 Der Besuch des Freibads für Personen mit Atemwegserkrankungen 
ist verboten.

•	 Maskenpflicht im Bereich der Freibadkasse, der Sanitäranlagen 
und der Umkleiden.

•	 Die CoronaVO Sportstätten wird eingehalten.

•	 Das Team des Freibadkiosks freut sich auf Ihren Besuch und ver-
sorgt Klein und Groß mit Speisen, Getränken und Naschereien.

Wir bitten alle Besucher*innen um die Einhaltung der Richtlinien. 
Ausdrücklich möchten wir darauf hinweisen, dass es in der außer-
gewöhnlichen Corona-Freibadsaison jederzeit – auch kurzfristig 
– zu Änderungen beispielsweise bei den Schichten oder Schicht-
zeiten, den Hygienevorgaben, der maximalen Besucherzahl und 
sonstigen Festlegungen kommen kann. 

Eintrittspreise 2020 

Erwachsene 	 3,00 EUR 
Ermäßigt  	 1,50 EUR

Ermäßigte Karten erhalten: 
– �Kinder ab 6 Jahren (unter 6 Jahren frei) und Jugendliche bis 18 

Jahren;
– �Schwerbehinderte mit einem Behinderungsgrad von 50% und 

mehr, im Schwerbehindertenausweis vermerkte Begleitperso-
nen haben freien Eintritt; 

– Studenten und Vollzeitschüler.

Die Zugehörigkeit zum jeweiligen Personenkreis ist durch 
Vorlage eines entsprechenden Ausweises nachzuweisen. 

Was gibt es Neues zum 
Thema Corona-Pandemie? 
Eine erfreuliche Entwicklung hat die Statistik der Infizierten nicht 
nur im gesamten Rems-Murr-Kreis, sondern auch in Urbach in 
den letzten Tagen genommen. Seit letzter Woche gibt es in Ur-
bach erstmals seit Beginn der Pandemie im März keine aktiven 
Fälle mehr von mit dem Coronavirus infizierten Personen. Auch 
sind derzeit keine Kontaktpersonen aus Urbach von infizierten 
Personen außerhalb Urbachs bzw. Rückkehrer aus Risikogebie-
ten mehr in Quarantäne. 

Natürlich ist das nur eine Momentaufnahme, und die Entwicklun-
gen im Zusammenhang mit der Fleischfabrik Tönnies in Nord-
rhein-Westfalen aber auch im Kreis Göppingen, wo in den letzten 
Tagen mehrere Schulen wieder geschlossen werden mussten, 
zeigen leider, wie schnell sich das Blatt wieder wenden kann. 

Daher gebührt der Corona-Pandemie auch weiterhin unser größ-
ter Respekt, auch wenn es bei uns in Baden-Württemberg seit 
01.07.2020 zu weiteren Lockerungen im täglichen Umgang mitei-
nander gekommen ist. 

Für uns alle sollte weiterhin gelten, dass die Hygiene-Regeln ein-
gehalten werden, der Abstand unter den Menschen in der Öffent-

Urbach aktuell

Einladung zur Telefon-Bürgersprechstunde  
bei Bürgermeisterin Martina Fehrlen

Bürgermeisterin Martina Fehrlen lädt 
am Montag, 13. Juli 2020, von 
16.00 bis 17.30 Uhr  

zur nächsten Bürgersprechstunde 
im Rathaus ein. Dabei können Bür-
gerinnen und Bürger im vertrauli-
chen Einzelgespräch ihre Fragen 
und Anliegen, Ideen oder Anregun-
gen vorbringen und mit ihr bespre-

chen. Für jedes Gespräch ist eine Zeitdauer von circa 10 bis 
15 Minuten vorgesehen. Um einen genauen Gesprächster-
min vereinbaren zu können, melden Sie sich bitte bei Frau 
Rubant unter Telefon 8007-11 an. 

Hinweis auf Hygienebestimmungen: 
Im Rathaus ist Mundschutz zu tragen. Während des Ge-
sprächs kann, unter Einhaltung der Hygienebestimmungen 
mit 1,5 m Abstand, der Mundschutz abgenommen werden. 
Zwischen den Terminen werden die Flächen desinfiziert und 
es wird gelüftet.

Das Freibad hat geöffnet! Seit Dienstag, 23. Juni ist das Freibad Hagsteige geöff-
net. Natürlich müssen die Vorgaben der Corona-Ver-
ordnung Sportstätten umgesetzt werden. Dadurch 
wird dieses Jahr leider einiges ganz anders ablaufen 

als in den Jahren zuvor. Vor allem gilt der Grundsatz: Kein Spaß-
baden wie gewohnt! Der Badebetrieb kann nur bei diszipli-
niertem Verhalten der Badegäste aufrechterhalten werden. 
Die Gefahren einer Ansteckung müssen minimiert werden. 

Achtung: Ab sofort kann in allen drei Schichten online ge-
bucht werden.

Hier die wichtigsten Eckdaten im Überblick:
•	 Die max. Besucherzahl pro Schicht liegt bei 336 Besuchern.	  

Gebadet wird im 3-Schichtbetrieb.
•	 Schicht 1: 9 Uhr bis 12 Uhr (keine Onlinebuchung nötig,  Bezah-

lung an der Freibadkasse). Ein Formular mit den erforderlichen 
Daten muss ausgefüllt werden – Dauerschwimmer können sich das 
Formular auf der Homepage des Freibades herunterladen oder 
mehrere Formulare an der Kasse mit nach Hause nehmen.

•	 Schicht 2: 13 Uhr bis 16 Uhr (Zutritt nur über Buchung im Online-
Buchungssystem)

•	 Schicht 3: 17 Uhr bis 20 Uhr (Zutritt nur über Buchung im Online-
Buchungssystem)

•	 Eintrittskarten für die Schichten 2 und 3 gibt es nur über das Online-
Buchungssystem (https://cm-access.de/urbach). Ohne QR-
Code (Papierausdruck oder Smartphone) ist das Betreten des 
Freibads nicht möglich.

•	 Es gibt weder Saisonkarten noch 10-er-Karten. Die Eintrittspreise 
sind für alle Schichten gleich. Pro Schicht gilt der Preis für eine 
Einzeleintrittskarte, die zum einmaligen Eintritt berechtigt. 

•	 Alle Besucher*innen müssen vor Ende der jeweiligen Schicht das 
Bad verlassen. 

•	 Es gibt keine Frühbadetage.
•	 Kindern unter 10 Jahren ist der Zutritt nur in Begleitung Erwachse-

ner möglich.
•	 Das Planschbecken ist geöffnet, die Kinderspielgeräte sind nutzbar. 

Die Verantwortung liegt bei den Eltern.
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Aktion „Pflück mich“ 
in unserer Gemeinde Urbach

Die Bürgerinnen und Bürger von Urbach sind herzlich 
dazu eingeladen, jetzt im Sommer und Herbst das Obst 
von entsprechend gekennzeichneten Bäumen kostenlos 
zu ernten. 

Grundstücksbesitzer, die ihre Obstbäume nicht selbst ab-
ernten, können diese für jedermann zur Ernte freigegeben. 
Durch das Anbringen eines weißen Bandes mit der Auf-
schrift „Pflück mich“ gestatten Sie das Pflücken der reifen 
Früchte ohne vorherige Absprache. Die Erntehelfer müs-
sen darauf achten, die Grundstücke nicht zu verschmut-
zen und so zu hinterlassen, wie sie vorgefunden wurden. 
Es ist zudem nicht erlaubt, Äste an den Bäumen abzubre-
chen. 

Mit dieser Aktion soll verhindert werden, dass nicht ge-
pflücktes Obst verfault. Zudem soll denjenigen, die keinen 
Garten besitzen, die Freude am Ernten ermöglicht werden 
und gleichzeitig auch den Menschen geholfen werden, die 
sich nicht um ihr Obst kümmern können. 

Die weißen Bänder sind ab sofort im Servicebüro des Rat-
hauses Urbach, Konrad-Hornschuch-Str. 12, kostenlos 
erhältlich. Natürlich können Sie auch ein eigenes weißes 
Band zur Kennzeichnung an Ihren Bäumen anbringen. 

Weitere Informationen erhalten Sie auch von Frau Jo-
hanna Schäfer, Tel. 07181/8007-25, E-Mail: schaefer@ur-
bach.de 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

Viel Spaß beim Pflücken, Naschen und Ernten! 
Ihre Gemeinde Urbach 

Amtliche Bekanntmachungen

Einladung
zur öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses 

des Gemeinderats

am Dienstag, 07.07.2020, 18:30 Uhr
Urbach, Auerbachhalle, Seebrunnenweg 15, Schrödersaal.

Tagesordnung:

1	 Bericht zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2019 für Urbach

lichkeit gewahrt bleibt und das Tragen von Schutzmasken, wo es 
erforderlich ist, nicht vernachlässigt werden sollte. 
Außerdem appellieren wir nochmals an alle Besitzer*innen von 
Smartphones, die Corona-Warn-App der Bundesregierung zu in-
stallieren. Diese erfüllt den Datenschutz für den Nutzer deutlich 
besser, als die einschlägigen Social-Media-Apps wie Facebook, 
Twitter, Instagram und wie sie alle heißen, von den Online-Han-
del-Plattformen oder den Internet-Suchmaschinen ganz zu 
schweigen! 

Neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg 
tritt am 1. Juli in Kraft. 
Die Landesregierung hat ihr Versprechen wahr gemacht und dem 
Verordnungs-Wirrwarr der letzten Wochen in Bezug auf die Rege-
lungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pan-
demie ein Ende gesetzt. 

Am 1. Juli trat eine vollständig neue Corona-Verordnung in Kraft, 
die explizit nur noch das regelt, was künftig ge- bzw. verboten 
sein wird im Zusammenhang mit den Corona-Bestimmungen. Al-
les andere wird dann wieder erlaubt sein. Dadurch erhofft man 
sich wieder mehr Transparenz und somit auch mehr Akzeptanz in 
der Bevölkerung bei dem zuletzt selbst für „Spezialisten“ von Ver-
waltung und Polizei nur noch schwer durchschaubaren „Paragra-
fen-Dschungel“. 

Nachfolgend in Kürze das, was sich ab 1. Juli geändert hat: 
•	 Seit dem 1. Juli dürfen sich im öffentlichen Raum nun genau wie im 

privaten Raum 20 Personen treffen. Die neue Verordnung unter-
scheidet dann nicht mehr zwischen privaten und öffentlichen 
Räumen. Die Regelungen dazu finden Sie jetzt in Paragraf 9.

•	 Seit dem 1. Juli ist bei privaten Veranstaltungen mit nicht mehr als 
100 Teilnehmenden kein Hygienekonzept wie in Paragraf 5 gefor-
dert mehr nötig. Dies gilt etwa für Hochzeitsfeiern, Taufen und 
Familienfeiern.

•	 Seit dem 1. Juli sind Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen mög-
lich, wenn den Teilnehmenden für die gesamte Dauer der Veranstal-
tung feste Sitzplätze zugewiesen werden und die Veranstaltung 
einem im Vorhinein festgelegten Programm folgt. Also etwa Kultur-
veranstaltungen, Vereinstreffen oder Mitarbeiterversammlungen.

•	 Ab dem 1. August sind Veranstaltungen mit weniger als 500 Per-
sonen wieder erlaubt.

•	 Untersagt sind weiterhin Tanzveranstaltungen mit Ausnahme von 
Tanzaufführungen sowie Tanzunterricht und -proben.

•	 Bis zum 31. Oktober sind Veranstaltungen mit über 500 Teilneh-
menden weiter untersagt.

•	 Clubs und Diskotheken dürfen weiterhin nicht öffnen. Prostitutions-
stätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen sowie jede sonstige 
Ausübung des Prostitutionsgewerbes im Sinne von § 2 Absatz 3 
des Prostituiertenschutzgesetzes bleiben ebenfalls untersagt.

•	 Abstandsregelungen und Maskenpflicht bleiben bestehen.
•	 Folgende Verordnungen entfallen seit dem 1. Juli. Hier gelten nun 

die in der neuen Corona-Verordnung festgelegten Regelungen.
– Vergnügungsstätten
– Kosmetik und medizinische Fußpflege
– Beherbergungsbetriebe
– Freizeitparks
– Gaststätten
– Bordgastronomie
– Veranstaltungen
– Private Veranstaltungen
– Indoor-Freizeitaktivitäten
– Maskenpflicht in Praxen

Die vollständige Verordnung war in der Ausgabe des Mitteilungs-
blatts unter der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ abge-
druckt und kann auch als pdf-Datei von der Homepage der Ge-
meinde www.urbach.de oder der Landesregierung www.
baden-wuerttemberg heruntergeladen werden. 
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richtigt Seite 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 
(GBl. Seite 221) hat der Gemeinderat der Gemeinde Urbach am 
30.06.2020 folgende Satzung beschlossen. 

Satzung über die  

Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 226 „Untere äußere Gärten - Änderung I“ 

§ 1 räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst im Wesentlichen die 
Grundstücke Mühlstraße 48 bis 56 sowie Mittlere Klinge 4. Er ist 
in den zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 
226 „Untere äußere Gärten - Änderung I“ vom 
19.12.2019/16.03.2020, aufgestellt von ARP Architektenpartner-
schaft, Stuttgart, schwarz gestrichelt umrandet. 

§ 2 Festsetzungen 

Die planungsrechtlichen Festsetzungen ergeben sich aus den 
zeichnerischen Festsetzungen und den textlichen Festsetzungen 
vom 19.12.2019/16.03.2020, aufgestellt von ARP Architekten-
partnerschaft, Stuttgart. Dem Bebauungsplan wird die Begrün-
dung vom 19.12.2019/16.03.2020, aufgestellt von ARP Architek-
tenpartnerschaft, Stuttgart beigefügt. 

§ 3 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses in Kraft. 

II. 

GEMEINDE URBACH 
Rems-Murr-Kreis 

Aufgrund § 74 Abs. 1 der Landesbauordnung zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. Seite 313) in Verbindung mit 
§ 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fas-
sung vom 24.07.2000 (GBl Seite 582, berichtigt Seite 698), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (GBl. Seite 221) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Urbach am 30.06.2020 folgende Sat-
zung beschlossen. 

Satzung über die 

örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan  
Nr. 226 „Untere äußere Gärten - Änderung I“ 

§ 1 räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst im Wesentlichen die 
Grundstücke Mühlstraße 48 bis 56 sowie Mittlere Klinge 4. Er ist 
in den zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 
226 „Untere äußere Gärten - Änderung I“ vom 
19.12.2019/16.03.2020, aufgestellt von ARP Architektenpartner-
schaft, Stuttgart, schwarz gestrichelt umrandet. 

§ 2 örtliche Bauvorschriften 

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen ergeben sich aus 
den örtlichen Bauvorschriften vom 19.12.2019/16.03.2020, auf-
gestellt von ARP Architektenpartnerschaft, Stuttgart. 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig handelt, wer dieser Satzung vorsätzlich oder 
fahrlässig zuwiderhandelt. Gem. § 75 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4 LBO 
können Verstöße mit einer Geldbuße geahndet werden. 

§ 4 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses in Kraft. 

Hinweise: 

Der Bebauungsplan kann einschließlich Örtlicher Bauvorschrift 
und Begründung beim Bürgermeisteramt Urbach, Ortsbauamt, 
Am Rathaus 1, während der Sprechzeiten (derzeit Mo. nachmit-

2	 Jahresbericht 2019 über die Flüchtlingsarbeit

3	 Sachstandsbericht Sachgebiet Bildung und Erziehung

4	 Jahresbericht 2019 der Mediathek

5	 Jahresbericht 2019 des Jugendhauses

6	� Jahresbericht für die Jahre 2018 und 2019 der Seniorenbe-
auftragten

7	 Jahresbericht 2019 über die Kulturarbeit

8	� Anpassung der Kindergartengebühren, Änderung der Kita-
Satzung

9	 Verschiedenes

Die Sitzungsinformationen, die Tagesordnung und die öffentli-
chen Sitzungsvorlagen der Gemeindever-waltung an den Ge-
meinderat finden Sie im Internet auf der Homepage der Gemeinde 
Urbach unter www.urbach.de | Bürgerportal.

Die derzeit gültigen allgemeinen Hygienevorschriften sind zu 
beachten.

Martina Fehrlen
Bürgermeisterin

Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 226 
„Untere äußere Gärten - Änderung I“
Der Gemeinderat der Gemeinde Urbach hat in öffentlicher 
Sitzung am 28.01.2020 den Bebauungsplan mit Örtlicher Bau-
vorschrift Nr. 226 „Untere äußere Gärten - Änderung I“ als 
Satzung beschlossen. Dies wird hiermit bekannt gemacht. 
Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften treten 
mit der heutigen Bekanntmachung in Kraft.

Das Plangebiet liegt in innerörtlicher Lage von Urbach und um-
fasst im Wesentlichen die Grundstücke Mühlstraße 48 bis 56 so-
wie Mittlere Klinge 4. Es ist in den zeichnerischen Festsetzungen 
des Bebauungsplans Nr. 226 „Untere äußere Gärten - Änderung 
I“ vom 19.12.2019/16.03.2020, aufgestellt von ARP Architekten-
partnerschaft, Stuttgart, schwarz gestrichelt umrandet. 

 Ziel der Planung: Auf den Grundstücken Mühlstraße 48, 54/1 
und Mittlere Klinge 4 sollen in den rückwärtigen Bereichen Bau-
plätze ausgewiesen werden. Der bisherige Bebauungsplan Nr. 
104 „Untere äußere Gärten“ setzt bisher eine „Freifläche für öf-
fentliche Zwecke (Schule)“ fest. Die Planung für Wohngebäude 
berührt die Grundzüge der Planung, weshalb ein Änderungsver-
fahren notwendig wird. 

Satzungstexte: 

I.  

GEMEINDE URBACH 
Rems-Murr-Kreis 

Aufgrund § 10 Baugesetzbuch vom 27.03.2020 (BGBl. I Seite 
587), in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl Seite 582, be-
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Landkreis: Rems-Murr-Kreis 

Entwurf 

 
Gemeinde: Urbach  

Gemarkung: Oberurbach 

Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB und 
örtliche Bauvorschriften 

„Bebauungsplan Nr. 239: Seehalde – Änderung Untere 
Seehalde 41 

Maßstab:  Datum: Projekt-Nr.:  

1:500 18.02.2020/30.06.2020 220190158 

 

0 5 10 15 20 25 m

Maßstab 1:500

H

Grenze des räuml.Geltungs-
bereichs (§ 9 (7) BauGB)

ZEICHENERKLÄRUNG UND FESTSETZUNGEN

Traufhöhe gem. Textteil 1.x
(Höchstgrenze)

Pflanzzwang   (PZ/E)
gem. Textteil

FH

SD

TH

Offene Bauweise-
nur Hausgruppen zulässig

Begrenzungslinie von
Verkehrsflächen mit Bereichs-
festlegung ohne Ein- und Ausfahrt

Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche
(§ 22,23 BauNVO u.§ 9 (1) 2 BauGB)

1 max. Zahl der Wohnungen je Reihenhausteil
hier z.B. 1

DN zulässige Dachneigung

Firsthöhe gem. Textteil 
(Höchstgrenze)

Satteldach

Füllschema der Nutzungsschablone

Baumassen-
zahl BMZ

Geschossflächen-
zahl  GFZ

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 (1) 1 BauGB, § 1-11 BauNVO)

Allgemeines WohngebietWA

Maß der baulichen Nutzung, Dachform
(§ 9 (1) 1 BauGB u. § 16-21a BauNVO)
(§ 2 (4)-(8) und § 74 (1) LBO)

Gebäudehauptrichtung

Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr.11 u. 9 (3) BauGB)
Aufteilung unverbindlich

Baugrenze

max. Zahl der
Wohng.je Geb.

Gebäudehöhe

Bauweise

Dachform und
Dachneigung

Abgrenzung der unterschiedlichen
Festsetzungen bzgl. der Gebäudehöhen

Art der baul.
Nutzung

Grundflächenzahl
höchstens hier z.B. 0,40,4

Grundflächen-
zahl  GRZ

Flächen für Anpflanzungen und die Erhaltung von
Bäumen und Sträuchern und Gewässern (§ 9 (1) 25 BauGB)

Ziel der Planung: Das Grundstück ist derzeit mit einem Wohnge-
bäude und angeschlossener Werkstatt bebaut. Diese Gebäude 
werden abgebrochen. Als Nachnutzung soll auf der Fläche ein 
vierteiliges Reihenhaus zu Wohnzwecken errichtet werden. Die 
geplante Bebauung führt zu einer wesentlichen Überschreitung 
der Baugrenzen des geltenden Bebauungsplans. Die Genehmi-
gung des geplanten Vorhabens im Wege einer Befreiung ist da-
rum nicht möglich. Zur Schaffung der Planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die geplante Bebauung ist die Änderung des 
geltenden Bebauungsplans erforderlich. 

Es handelt sich um eine Nachnutzungs- und Nachverdichtungs-
maßnahme, durch die ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung des 
Flächenverbrauchs geleistet wird. Die Bebauungsplanänderung 
wird darum als Maßnahme der Innenentwicklung im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt. 

Satzungstexte: 

I.  

GEMEINDE URBACH 
Rems-Murr-Kreis 

Aufgrund § 10 Baugesetzbuch vom 27.03.2020 (BGBl. I Seite 
587), in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl Seite 582, be-
richtigt Seite 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 
(GBl. Seite 221) hat der Gemeinderat der Gemeinde Urbach am 
30.06.2020 folgende Satzung beschlossen. 

Satzung über die  

Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 239 „Seehalde - Änderung Untere Seehalde 41“ 

§ 1 räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst das Grundstück Untere 
Seehalde 41 Flurstück Nr. 5294/1 Gemarkung Oberurbach. Er ist 
in den zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 
239 „Seehalde - Änderung Untere Seehalde 41“ vom 
18.02.2020/30.06.2020, aufgestellt von Käser Ingenieure aus Plü-
derhausen, schwarz gestrichelt umrandet. 

§ 2 Festsetzungen 

Die planungsrechtlichen Festsetzungen ergeben sich aus den 
zeichnerischen Festsetzungen und den textlichen Festsetzungen 
vom 18.02.2020/30.03.2020, aufgestellt von Käser Ingenieure 
aus Plüderhausen. Dem Bebauungsplan wird die Begründung 
vom 18.02.2020/30.03.2020, aufgestellt von Käser Ingenieure 
aus Plüderhausen, beigefügt. 

§ 3 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses in Kraft. 

tags von 14.00 – 19.00 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
vormittags von 8.00 – 12.00 Uhr) eingesehen werden. Jedermann 
kann den Bebauungsplan einsehen und über seinen Inhalt Aus-
kunft verlangen. Es handelt sich um einen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung, der im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a 
Baugesetzbuch aufgestellt wurde. 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, sowie 
Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbe-
achtlich, wenn die Verletzung der genannten Verfahrens- und 
Formvorschriften nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntma-
chung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll darzule-
gen. 

Nach § 4 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württem-
berg gilt der Bebauungsplan – sofern er unter der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der 
GemO ergangener Bestimmungen zustande gekommen ist – als 
von Anfang an gültig zustande gekommen 1 Jahr nach dieser 
Bekanntmachung. 

Dies gilt nicht, wenn

1.	 die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, der Genehmi-
gung oder der Bekanntmachung des Bebauungsplanes verletzt 
worden sind,

2.	 der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn innerhalb 1 Jahres 
seit dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder wenn die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Auf die Vorschrift des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche und des § 44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, 
wenn der Anspruch nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gel-
tend gemacht wird, wird hingewiesen. 

Gemäß § 47 Abs. 2 a Verwaltungsgerichtsordnung ist der An-
trag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Be-
bauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 
und 3 oder § 35 Abs. 6 BauGB zum Gegenstand hat, unzuläs-
sig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen 
geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) oder im Rahmen der Beteiligung der be-
troffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13 a Abs. 2 Nr. 
1 BauGB) nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können und wenn auf diese Rechts-
folge im Rahmen der Beteiligung hingewiesen worden ist.  

Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 239 
„Seehalde - Änderung Untere Seehalde 41“
Der Gemeinderat der Gemeinde Urbach hat in öffentlicher 
Sitzung am 28.01.2020 den Bebauungsplan mit Örtlicher Bau-
vorschrift Nr. 239 „Seehalde - Änderung Untere Seehalde 41“ 
als Satzung beschlossen. Dies wird hiermit bekannt gemacht. 
Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften treten 
mit der heutigen Bekanntmachung in Kraft.

Das Plangebiet liegt in Oberurbach und umfasst das Flurstück Nr. 
5294/1 (aktuell: Untere Seehalde 41). Der Planbereich wird im Os-
ten durch die „Untere Seehalde“ und im Norden, Süden und Wes-
ten durch die an das Grundstück angrenzende Bestandsbebau-
ung begrenzt. 
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seit dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder wenn die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Auf die Vorschrift des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche und des § 44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, 
wenn der Anspruch nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gel-
tend gemacht wird, wird hingewiesen. 

Gemäß § 47 Abs. 2 a Verwaltungsgerichtsordnung ist der An-
trag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Be-
bauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 
und 3 oder § 35 Abs. 6 BauGB zum Gegenstand hat, unzuläs-
sig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen 
geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) oder im Rahmen der Beteiligung der be-
troffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13 a Abs. 2 Nr. 
1 BauGB) nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können und wenn auf diese Rechts-
folge im Rahmen der Beteiligung hingewiesen worden ist.  

Termine und Veranstaltungen

Der 250. Geburtstag Hölderlins ist Anlass zur 
Fortsetzung der Führungen im letzten Jahr. 
Am übernächsten Sonntag beginnt die erste von 3 Führungen, die 
im Juli, August und September immer am ersten Sonntag im Mo-
nat stattfinden. Referent ist Bernd Brosig aus Urbach, der als Mit-
glied der Internationalen Gesellschaft für Philosophische Praxis 
(www.igpp.org) und als Mitbegründer des Berufsverbandes für 
Philosophische Praxis (bv-pp.eu) zusammen mit seiner Frau Re-
nate die Veranstaltung durchführt. 

Die Besucher werden am Bahnhof abgeholt und entlang der 
Skulpturenachse zur Tribüne am Friedhof geführt, wo Bernd Bro-
sig Hölderlin-Gedichte von seiner Hölderlin-CD “Hölderlin-heute-
hören” rezitiert. (Infos siehe www.hölderlin-heute-hören.de mit 
Hörproben und Videos von der Premiere im Tübinger Hölderlin-
turm). Wer dann noch Zeit und Lust hat, kann auf dem Gänsberg 
die Eindrücke im Gespräch mit Bernd Brosig und seiner Frau Re-
nate vertiefen und die Aussicht genießen. 

Anmeldung erwünscht: verlag@brosig-kommunikation.de oder 
0172 77 90 379 

Der Eintritt von 8 EUR entfällt für Ehepartner oder Begleitper-
sonen von hilfsbedürfigen Gästen. – Insgesamt maximal 20 
Pers. !! 

II. 

GEMEINDE URBACH 
Rems-Murr-Kreis 

Aufgrund § 74 Abs. 1 der Landesbauordnung zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. Seite 313) in Verbindung mit 
§ 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fas-
sung vom 24.07.2000 (GBl Seite 582, berichtigt Seite 698), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (GBl. Seite 221) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Urbach am 30.06.2020 folgende Sat-
zung beschlossen. 

Satzung über die 

örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan  
Nr. 226 „Untere äußere Gärten - Änderung I“ 

§ 1 räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst im Wesentlichen die 
Grundstücke Mühlstraße 48 bis 56 sowie Mittlere Klinge 4. Er ist 
in den zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 
226 „Untere äußere Gärten - Änderung I“ vom 
19.12.2019/16.03.2020, aufgestellt von ARP Architektenpartner-
schaft, Stuttgart, schwarz gestrichelt umrandet. 

§ 2 örtliche Bauvorschriften 

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen ergeben sich aus 
den örtlichen Bauvorschriften vom 19.12.2019/16.03.2020, auf-
gestellt von ARP Architektenpartnerschaft, Stuttgart. 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig handelt, wer dieser Satzung vorsätzlich oder 
fahrlässig zuwiderhandelt. Gem. § 75 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4 LBO 
können Verstöße mit einer Geldbuße geahndet werden. 

§ 4 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses in Kraft. 

Hinweise: 

Der Bebauungsplan kann einschließlich Örtlicher Bauvorschrift 
und Begründung beim Bürgermeisteramt Urbach, Ortsbauamt, 
Am Rathaus 1, während der Sprechzeiten (derzeit Mo. nachmit-
tags von 14.00 – 19.00 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
vormittags von 8.00 – 12.00 Uhr) eingesehen werden. Jedermann 
kann den Bebauungsplan einsehen und über seinen Inhalt Aus-
kunft verlangen. Es handelt sich um einen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung, der im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a 
Baugesetzbuch aufgestellt wurde. 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, sowie Mängel 
der Abwägung sind gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, 
wenn die Verletzung der genannten Verfahrens- und Formvor-
schriften nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll darzulegen. 

Nach § 4 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württem-
berg gilt der Bebauungsplan – sofern er unter der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der 
GemO ergangener Bestimmungen zustande gekommen ist – als 
von Anfang an gültig zustande gekommen 1 Jahr nach dieser 
Bekanntmachung. 

Dies gilt nicht, wenn

1.	 die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, der Genehmi-
gung oder der Bekanntmachung des Bebauungsplanes verletzt 
worden sind,

2.	 der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn innerhalb 1 Jahres 



	 8

Donnerstag, 02. Juli 2020	 Urbacher Mitteilungen	 Nummer 27

Herzliche Einladung zur Einweihung der Skulp-
tur „Dialog“
am Freitag, 10. Juli 2020, 18.00 Uhr
am „Hirschplatz“ beim Rathaus

Sie war eine von acht Skulpturen bei der Ausstellung „Urbacher 
Skulpturenachse“, die die Gemeinde Urbach gemeinsam mit ei-
nem Kreis ehrenamtlicher Kunstinteressierter und –freunde für die 
Remstal Gartenschau 2019 initiiert und durchgeführt hat.

Anfang Mai ist diese, mit einem kleinen Zwischenstopp auf dem 
Bauhof, von der „Urbacher Mitte“ zum „Hirschplatz“ gewandert. 

Nachdem die Corona-Situation dies nun eher erlaubt, sollen 
Künstler und Skulptur auch im Rahmen einer öffentlichen Einwei-
hungsfeier entsprechend gewürdigt werden. 

Folgendes Programm ist vorgesehen:

•	 Begrüßung: 		
	 Martina Fehrlen, Bürgermeisterin

•	 Künstlerische Betrachtungen:	
	� Dr. Beatrice Büchsel, freischaffende Kunst- und Kulturtheore-

tikerin

•	 Musikalische Farbtupfer: 
	 Pepe de Alida alias Dieter Voral, Gitarre

•	 Kleine Bewirtung mit Fingerfood 

Martin Schöneich wird bei der Feier anwesend sein und freut sich 
über anregende Gespräche.

Kunstinteressierte sind zu diesem „Workout-Event“, wie man 
neuerdings sagt, herzlich eingeladen.

Umwelt und Entsorgung

Sperrmüllbörse „Zu verschenken“ 
 	 Gegenstand				    Telefonnr.	  

1  	 1 Futon-Bett 2m x 1,60m 		  6697612	 
	 dunkelbraunes Holz mit Matratze 	  	  

Tiere werden in die Rubrik „zu verschenken“ nicht aufgenommen. 

Interessenten an diesen Gegenständen können sich unter der 
oben genannten Telefonnummer direkt mit dem Schenker in Ver-
bindung setzen. Wer funktionsfähige und brauchbare Gegen-
stände verschenken möchte, anstatt sie zum Sperrmüll zu geben, 
kann diese der Gemeindeverwaltung, Frau Lang (Tel. 8007-72, 
Fax: 8007-55 oder per Mail Servicebuero@Urbach.de) schriftlich 
oder telefonisch mitteilen – und der jeweilige Gegenstand wird 

Die Waldpädagogik Urbach e.V. startet wieder 
mit ihrem Programm! 

 
Endlich ist es soweit und wir konnten unser Pro-
gramm wieder aufnehmen. Zwar unter Einhaltung 
der Vorschriften, die uns aber inzwischen so viel 
Spielraum lassen, dass wir in entspannter Runde 
gemeinsam Spaß im Wald haben können. 

Am kommenden Sonntag, den 05.07.20 geht es weiter mit einem 
„Märchenhaften Nachmittag im Wald“! Dazu lädt Luzia Schlotz, 
Sozial- und Naturpädagogin Kinder zwischen 5 und 8 Jahren mit 
ihren Eltern ein. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an unserem Waldwa-
gen an der Hagsteige oberhalb des Freibads in Urbach. Dauer 
wird ungefähr 2 Stunden sein. 

Seit jeher ist der Wald ein zauberhafter und geheimnisvoller Ort. 
An diesem Nachmittag betreten wir ihn gemeinsam durch das 
Märchentor und tauchen so ein in diese besondere Welt, hören 
spannende Geschichten, lassen unsere Phantasie fliegen und 
werden märchenhaft kreativ. Familien zahlen 15,- €, ein Kind mit 
einer erwachsenen Begleitperson 8,- €. Außerdem entstehen Ma-
terialkosten von 2,- € pro Kind. Da die Teilnehmerzahl begrenzt 
ist, ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Bitte geben Sie 
dazu die Namen aller Teilnehmer und eine vollständige Adresse 
an. Anmeldung ausschließlich unter: luzia.brack@gmx.de. 

Vorschau: „Auf den Spuren der Wiesenkönigin“ 

Am Freitag, den 10. Juli lädt Eva Fitz, Gesundheitstrainerin und 
Kräuterpädagogin zu einem Wiesenspaziergang mit Verkostung 
ein. Treffpunkt ist um 18.00 Uhr am Freibadparkplatz in Urbach. 
Gemeinsam werden die Wiesenkönigin und andere Sommerkräu-
ter gesucht, entdeckt und geschmeckt. Anmeldung unter Eva 
Fitz, Tel.: 07181 – 86181 oder Email: info@fit-und-alltag.de. Die 
Veranstaltung kostet 10 € zuzüglich 2 € Materialkosten pro Per-
son. 

An den kommenden Wochenenden folgen weitere Programme. 
Schauen Sie einfach regelmäßig auf unsere Homepage: www.
waldpaedagogik-urbach.de! 

Ein märchenhafter Waldnachmittag

Beilagenhinweis

Unserer heutigen Ausgabe, außer Postvertriebsstücken und 
Postzeitungsgut, liegen Beilagen von Binder Weinhaus, Schorn-
dorf und Herolf Überdachungen, Ulm bei.

Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung.
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10. Juli	 Dimitriou-Karagianni, Stergiani	� 85 Jahre

11.07.	 Baumann, Gisela Rosa	�  80 Jahre

 	 Leiter, Gerhard Bernd	� 70 Jahre

20.07.	 Schreiweis, Günther	�  70 Jahre

23.07.	 Basoglu, Seyfi	�  70 Jahre 

26.07. 	 Wiedmann, Heinz		�   80 Jahre

Zum Geburtstag alles Gute, sowie Gesundheit und Wohlerge-
hen im neuen Lebensjahr. 

Alles wiederholt sich nur im Leben, 
ewig jung ist nur die Phantasie; 

Was sich nie und nirgends hat begeben, 
das allein veraltet nie! 

Friedrich Schiller 

Das Landratsamt teilt mit

Inklusion braucht Platz: Teile des Sozialamts 
ziehen nach Schorndorf
Die frühere Außenstelle des Landratsamts in der Silcher-
straße wird dafür reaktiviert

Das Bundesteilhabegesetz führt zu einem grundlegenden Para-
digmenwechsel bei der Inklusion. Das Landratsamt hat bei diesen 
komplexen Veränderungen in der Eingliederungshilfe große Fort-
schritte gemacht. Für dieses Mehr an Inklusion werden auch 
mehr Mitarbeiter gebraucht. Aus diesem Grund wurde nun die 
frühere Schorndorfer Außenstelle des Landratsamts reaktiviert: 
Ein Teil des Amts für Soziales und Teilhabe – so heißt das Sozial-
amt seit Anfang des Jahres - mit rund 40 Mitarbeitern zieht zum 1. 
Juli vom Alten Postplatz in Waiblingen in die frühere Schorndorfer 
Außenstelle des Landratsamts in der Silcherstraße. 

Diese Interimslösung in der eigenen Liegenschaft war ein prag-
matischer Weg, mit dem Platzmangel im Waiblinger Kreishaus 
umzugehen. Wenn der Neubau auf dem Parkdeck zwischen dem 
Waiblinger Kreishaus und der Polizei fertig ist – geplant ist Mitte 
2023 – dann werden diese Dienststellen des Sozialamts zurück 
nach Waiblingen kommen und in den Neubau einziehen. 

Folgende Bereiche des Sozialamts ziehen um: Wohngeld, Ausbil-
dungsförderung, Bildungs- und Teilhabepaket, Blindenhilfe sowie 
die Betreuungsbehörde. Die übrigen Bereiche des Sozialamts 
bleiben in Waiblingen und Backnang. 

Im Laufe der Woche werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wegen des Umzugs nur eingeschränkt erreichbar sein. Die Kon-
taktdaten, die Bürgerinnen und Bürger auf der Internetseite des 
Rems-Murr-Kreises finden, bleiben dabei identisch, ebenso die 
Leitungen und Aufgabenbereiche. 

Mit Ausnahme der Wohngeldstelle sind alle umziehenden Berei-
che für das gesamte Kreisgebiet zuständig. Wohngeldanträge 
werden von den großen Kreisstädten Schorndorf, Weinstadt, 
Waiblingen, Fellbach, Winnenden und Backnang selbst bearbei-
tet. Für alle anderen Städte und Gemeinden im Kreis ist die 
Wohngeldstelle des Landkreises zuständig. Ein barrierefreier Zu-
gang ist selbstverständlich auch in der Silcherstraße vorhanden. 
Bitte beachten Sie jedoch, dass in dem Interimsgebäude leider 
keine barrierefreien Toiletten zur Verfügung stehen. 

Hintergrund: Die Schorndorfer Außenstelle des Landratsamts 

Im März 2017 war die Schorndorfer Außenstelle des Landrat-
samts von der Silcherstraße 39 in den Neubau in die Karlstraße 3, 
in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs, umgezogen. Dort sind seit-
dem die Kfz-Zulassungsstelle und Teile des Jugendamts für die 
Bürgerinnen und Bürger da. 

dann in den Urbacher Mitteilungen unter dieser Rubrik veröffent-
licht. 

Bitte nehmen Sie diese Möglichkeit der Abfallvermeidung wahr – 
der Umwelt zuliebe. 

Energieagentur Rems-Murr gGmbH 

Ab Juli finden wieder persönliche Energiebera-
tungen in Urbach statt 

 
Die Energieagentur Rems-Murr bietet ab Juli wieder 
persönliche Energieberatungen in Urbach an. Bei 
der kostenlosten Erstberatung haben Sie die Mög-
lichkeit, all Ihre Fragen zum Energiesparen, zur effizi-

enten Verwendung von Energie oder zum Einsatz erneuerbaren 
Energien mit einem unserer Expert:innen zu besprechen. 

Die Energieagentur hat entsprechende Maßnahmen zum Infekti-
onsschutz vorbereitet. Die Berater:innen sind angewiesen, nach 
dem Beratungsgespräch die Arbeitsflächen sowie die Türgriffe zu 
desinfizieren und kräftig durchzulüften. Alle Ratsuchende werden 
gebeten, folgende Verhaltensregeln einzuhalten: 

•	 Bitte einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mitbringen

•	 Vor der Beratung sind die Hände zu desinfizieren

•	 Bitte halten Sie den nötigen Abstand von 1,5 m

•	 Es dürfen maximal 2 zu Beratende anwesend sein

•	 Bitte um Beachtung der Infektionsschutzmaßnahmen des Ortsbau-
amtes in Urbach

Die nächste Energieberatung in Urbach findet am 13. Juli von 17 
– 19:00 Uhr im Ortsbauamt statt. Wir bieten Ihnen aber auch wei-
terhin die Möglichkeit zur telefonischen Beratung an, bei denen 
Sie bequem von zu Hause aus all Ihre Fragen mit unseren 
Expert:innen besprechen können. Sowohl für einen persönlichen 
als auch für einen telefonischen Termin melden Sie sich bitte bei 
der Energieagentur Rems-Murr (07151 975173-0). Wir freuen uns 
darauf, Sie bald wieder persönlich bei einer Energieberatung be-
grüßen zu dürfen. 

Energieagentur Rems-Murr gGmbH 
Gewerbestraße 11 (Gewerbegebiet Eisental) 
71332 Waiblingen, Tel. 07151/975 173-0 
E-Mail: info@ea-rm.de 

Fundsachen
Auf dem Urbacher Fundamt wurden abgegeben: 

1 Schlüssel mit Anhänger Sorgenfresser 

Dieser kann vom Verlierer im Servicebüro während den Öffnungs-
zeiten abgeholt werden. 

Altersjubilare

Altersjubilare Juli 2020

01. Juli	 Stolhofer, Maria	�  80 Jahre
 	 Chliara, Anastasia	�  80 Jahre
 	 Schönherr, Ingrid Gisela	�  75 Jahre

04. Juli	 Moudgill, Darshan	�  75 Jahre 

06. Juli	 Grommes, Johann	�  75 Jahre

09. Juli	 D’Ascenzi, Raffaele	�  85 Jahre
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über eine Infektion innerhalb von circa zweieinhalb Stunden er-
möglichen.

Auf diese drei Säulen haben sich der Landkreis, die Rems-Murr-
Kliniken und die Ärzteschaft Rems-Murr-Süd geeinigt. Wichtig: 
Für den Backnanger Raum gelten die ersten beiden Säulen nicht 
- die Ärzteschaft Backnang hat sich anders organisiert. Bürgerin-
nen und Bürger im Backnanger Raum melden sich bei ihrem 
Hausarzt, der die Testung koordiniert. Außerhalb der Praxiszeiten 
gilt die zentrale Rufnummer 116 117. 

Wie sollten sich Reiserückkehrer verhalten? 

Wer aus einem anderen Staat nach Baden-Württemberg einreist, 
muss nicht mehr grundsätzlich in Quarantäne. Wer allerdings in 
einem Risikogebiet (s. Liste des Robert-Koch-Instituts) war, muss 
sich bei der Rückkehr beim Rathaus der Wohngemeinde melden 
und 14 Tage in Quarantäne bleiben. Sollten Symptome vorliegen, 
sollte der Hausarzt telefonisch kontaktiert werden. 

Aktuelles aus der Mediathek

Buchtipp der Woche

Buchtipp: Hansjörg Ransmayr: Wild Swimming Deutschland

Neu im Bestand	  
der Mediathek

�Raus in die Natur – rein ins Was-
ser! In diesem neuesten und 
lange erwarteten Band der erfolg-
reichen Wild Swimming-Reihe 
stellt uns Rettungsschwimmer 
und Wild-Swimming-Pionier 
Hansjörg Ransmayr über 100 
Schwimmspots in der deutschen 
Natur vor. Ob in stadtnahen Flüs-
sen, deren Wasserqualität sich in 
den letzten Jahren soweit verbes-
sert hat, dass sie wieder be-
schwimmbar sind, ob in Seen 
und Maren oder an abgelegene-
ren Stränden der deutschen 
Nord- und Ostsee, oder in kühlen 
Bergbächen und -seen und an 
spektakulären Wasserfällen:

Ransmayr zeigt uns Sehnsuchtsorte die beweisen, dass der aus 
England kommende Trend des Wild Swimmings nun endgültig 
auch in Deutschland angekommen ist. Die Spots reichen von fa-
milienfreundlich bis abenteuerlich, von mild bis eisig, von leicht zu 
erreichen bis mühsam zu erwandern.  

Standort: Geografie - Deutschland im 1. OG 

Aus den Kindergärten

Im Waldkindergarten Urbach 
ist wieder etwas los... 

Leise, leise aufgepasst...so beginnt unser Lied, um 
uns zum Morgenkreis zu treffen. Ja richtig, endlich 
sind die Kinder wieder im Waldkindergarten. Seit 
dem 08.06.2020 dürfen alle Kinder wieder in den 
Waldkindergarten. Zwar zuerst einmal nur die Hälfte 

der Gruppe an zwei Tagen, die andere Hälfte an den anderen zwei 
Tagen und der Mittwoch im Wechsel. Das ist auf jeden Fall besser 

Die Entscheidung, wie das Gebäude in der Silcherstraße nach 
2023 genutzt werden soll, ist im Moment noch offen und wird in 
vertrauensvoller Abstimmung mit der Stadt Schorndorf getroffen. 

Landkreis, Kreisärzteschaft und Rems-Murr-
Kliniken für neue Corona-Teststrategie des 
Landes gewappnet
Fieberambulanz an der Rems-Murr-Klinik Schorndorf bleibt 
Anlaufstelle / Infektomobil für Hotspots ist einsatzbereit  

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat ihre Corona-Test-
strategie am 30. Juni angepasst und erweitert: Durch gezielte 
Testungen soll die Ausbreitung von SARS-CoV-2 weiter einge-
dämmt werden. Der Rems-Murr-Kreis ist auf die erweiterte Test-
strategie gut vorbereitet. Noch während das Thema landespoli-
tisch diskutiert wurde, hat sich der Krisenstab des Landratsamts 
gemeinsam mit den Rems-Murr-Kliniken und der Kreisärzteschaft 
gewappnet und ein verlässliches Konzept für Testungen im 
Rems-Murr-Kreis erarbeitet. 

„Die zusätzlichen Testungen der erweiterten Teststrategie des 
Landes müssen vor Ort konkret durchgeführt werden – darauf 
haben wir uns bereits gemeinsam mit den Kliniken und den nie-
dergelassenen Ärzten eingestellt“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel. 
„Die Corona-Krise ist noch nicht ausgestanden. Die Infektions-
zahlen sind zwar gesunken, aber dennoch gibt es immer wieder 
einzelne Fälle, auch in Pflegeheimen und Schulen. Verwundert 
hat, dass Schulen und Kitas in der neuen Teststrategie noch nicht 
auftauchen. Ich gehe davon aus, dass man hier nochmal nach-
steuern muss“, so der Rems-Murr-Landrat. „Überlegungen hierzu 
hatten die Landkreise der Region Stuttgart bereits Anfang Mai 
formuliert.“ 

Angesichts der Lockerungen sind wieder verstärkt Reisen mög-
lich und die lokalen Ausbrüche etwa in Nordrhein-Westfalen zei-
gen, wie wichtig die schnelle Nachverfolgung von Infektionsket-
ten ist. „Uns ist es wichtig, dass wir uns im engen Austausch mit 
der Kreisärzteschaft und den Rems-Murr-Kliniken bestmöglich 
wappnen“, so der Landrat weiter. 

Im Rems-Murr-Kreis greift deshalb ab 1. Juli ein Konzept mit drei 
Säulen:

1.	 Bürgerinnen und Bürger, die Symptome entwickeln und/oder aus 
einem Risikogebiet zurückkommen, sollten sich an ihren Hausarzt 
wenden. Der Abstrich erfolgt anschließend entweder beim Haus-
arzt, bei einer der Schwerpunktpraxen im Kreis oder in der Fie-
berambulanz an der Rems-Murr-Klinik Schorndorf (Corona-Am-
bulanz). Diese ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet und kann nach 
telefonischer Voranmeldung über die Telefonnummer 07181 
67-3124 bzw. die zentrale Rufnummer 116 117 aufgesucht wer-
den.

2.	 Parallel haben Landratsamt, Kreisärzteschaft und die Notfallpraxis 
Rems Murr ein Infektomobil eingerichtet, das bei regionalen Hot-
spots vor Ort flexibel und schnell Testungen vornehmen kann. Mit 
diesem Fahrzeug aus dem Pool des Landratsamts fahren dann 
eine Ärztin/ein Arzt und eine Helferin/ein Helfer der Notfallpraxis 
auch am Wochenende von Schorndorf aus einen möglichen In-
fektions-Schwerpunkt an, zum Beispiel bei einer Häufung. Das 
Infektomobil soll es ermöglichen, im Bedarfsfall auch vor Ort 
schnell eine größere Anzahl von Betroffenen zu testen.

3.	 In den Rems-Murr-Kliniken gilt: Patienten mit geplanten Eingriffen 
werden zwischen drei und fünf Tagen vor ihrer Krankenhausauf-
nahme in den Kliniken getestet und erhalten die Empfehlung zur 
anschließenden Selbstquarantäne. Notfallpatienten werden bei 
Bedarf bzw. bei Verdacht auf eine Infektion ebenfalls in der Klinik 
getestet. Dazu wurden zusätzliche Testkapazitäten an den Stand-
orten eingerichtet und unter anderem Schnelltestgeräte von 
Bosch Healthcare aus Waiblingen beschafft, die eine Aussage 
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Montag, 20. Juli 2020 um 19:30 Uhr im Musiksaal der Atrium-
schule in Urbach ein. 

Bitte denken Sie an den Mundschutz! 

Themen: 
1. Begrüßung 
2. Berichte der Vorstandschaft 
3. Kassenbericht 
4. Entlastungen 
5. Wahlen (Vorsitzende, Kassenprüfer Beisitzer, Schriftführer) 
6. Verschiedenes und Anträge 
6. Ausblick 
7. Schlussworte 

Beiträge und Anträge können bis Freitag, 17. Juli 2020 an den 
FAU per e-mail an atrium.fau@gmx.de oder über die Schule (Se-
kretariat, Briefkasten) gemeldet werden. 

Absage Atriumlauf 2020 
Leider müssen wir den 9. Atriumlauf, der für den 25.07.2020 ge-
plant war, aufgrund der Corona Pandemie absagen. 

Die Kirchen berichten

Sonntag, 05.07.2020  

	 Afrakirche 
9.30 Uhr 	 Gottesdienst, Pfarrer Dieterle 

	 Friedenskirche 
10.30 Uhr 	� enliven-online-Gottesdienst, Übertragung aus der 

Friedenskirche (siehe nachst.) 

Sonntag, 12.07.2020 

Platz beim Turm an der Birke 

17.00 Uhr 	� Erntebittgottesdienst, Pfarrer Dieterle (siehe 
nachst.) 

„enliven-Gottesdienst“ Online am 05.07.2020, um 10.30 Uhr 
mit der Evang. Jugend und Jugendreferent Joshua Senk  

Wir freuen uns sehr unseren 3. enliven-online-Gottesdienst aus 
der Friedenskirche in Urbach übertragen zu können. Wir sind ein 
junges Team, das es auf dem Herzen hat, dass Menschen Jesus 
begegnen und der persönliche Glaube neu belebt wird. Dafür ge-
stalten wir 1x im Monat einen Gottesdienst am Puls der Zeit. 

Das Thema des kommenden Gottesdienstes ist: „verändert – 
Mein Leben als Christ“ 

Den Link dazu findet ihr unter: www.instagram.com/enliven_ur-
bach oder auf youtube: „enliven“ 

Wir freuen uns über jeden der sich einschaltet! 

Bis dann 
Euer enliven-Team 

„Sturmgebraus im Gotteshaus – Pfingsten auf der Spur!“ 

Nun liegt das Pfingstfest schon einige Zeit hinter uns und wir ha-
ben das Pfingsträtsel „Sturmgebraus im Gotteshaus“ ausgewer-
tet. Es waren zum Teil sehr knifflige Fragen dabei. Diese und alle 
anderen Fragen wollen wir hier im Gemeindeblatt nach und nach 
auflösen. Bei der Auswertung der Fragebogen konnten wir fest-
stellen, dass alle, die mitgemacht haben, richtig gut nachgedacht 

als nichts. Ein Kind meinte dann: “Na ob das wohl was wird mit 
dem Morgenkreis?“ 

Als das Kind meinen fragenden Blick sah, kam prompt die Ant-
wort:“ Ha mit so wenige!“ 

Ja, alles ganz anders als zuvor, aber schön, das alle wieder in den 
Waldkindergarten dürfen!  

Unser Thema, welches uns schon durch die Coronazwangspause 
begleitet hat, kann jetzt nochmals vertieft werden. Nicole hat ihre 
Achatschnecken mitgebracht, und die Kinder haben diese riesi-
gen Schnecken ganz mutig auf der Hand gehalten und anschlie-
ßend das Häuschen mit einer kleinen Zahnbürste geputzt. Ganz 
tolle Schnecken Kunstwerke sind auch schon entstanden: 

Und tatsächlich dürfen ab 29.06.2020 wieder alle Kinder in den 
Waldkindergarten. Darüber freuen wir uns sehr! 

Bleibt alle gesund! Das Team vom Waldkindergarten in Urbach 

Die Schulen informieren

Einladung zur Mitgliederversammlung 
am 20.07.2020 
Wir laden alle Mitglieder des FAU zur Mitgliederversammlung un-
ter Einhaltung der bis dahin gültigen Pandemievorschriften am 
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Erntebittgottesdienst am Sonntag, den 12.7.20 um 17.00 Uhr  
am Platz beim „Turm an der Birke“ 

Eine Andacht am Kornfeld! 

Dieses Jahr wollen wir unseren Erntebittgottesdienst direkt an ei-
nem Kornfeld am neuen Turm an der Birke feiern. Der Turm ist 
durch die Gartenschau im letzten Jahr allen bekannt. Er ist auch 
bereits aus der Ferne zu sehen. Da es dort leider keine Parkmög-
lichkeiten gibt, ist es zu empfehlen, wenn Sie sich zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad auf den Weg machen würden. Der Gottesdienst 
könnte ja auch ein schöner Abschluss Ihres Sonntagnachmittags-
spaziergangs um 17.00 Uhr sein. Leider können wir Ihnen nur eine 
begrenzte Anzahl an Sitzmöglichkeiten anbieten. Es wäre daher 
zu empfehlen eine Decke für einen Platz im Grünen mitzubringen, 
oder einen Klappstuhl. Der Gottesdienst wird etwas gekürzt sein, 
so dass es auch möglich ist, im Stehen daran teilzunehmen.   

In der Afrakirche und in der Friedenskirche finden an diesem Vor-
mittag keine Gottesdienste statt. 

Der Gottesdienst findet bei jedem Wetter statt. Bitte denken Sie 
an wetterbedingte Kleidung und Schirm. 
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Gemeindebrief Lebensräume 2-2020

Der neue Gemeindebrief „Lebensräume 2-2020“ ist fertig er-
stellt!  

Nun ist es wieder soweit! Der neueste aktuelle Gemeindebrief ist 
erstellt. Es hat sich trotz Coronakrise einiges in der Kirchenge-
meinde getan. Alles was geplant war, ist leider ausgefallen, dafür 
konnte Anderes zum ersten Mal stattfinden. Das alles und alles 
Weitere was für die Zukunft geplant ist, können Sie gerne im 
neuen Gemeindebrief 2-2020 nachlesen. Außerdem gibt es wie-
der viele weitere Informationen zu unserer Kirchengemeinde, so-
wie Berichte zum Titelthema: „Vertrauen“. Lassen Sie sich über-
raschen! Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. 

Liebe Gemeindedienstfrauen und Gemeindedienstmänner, 
die Verteilung des nächsten Gemeindebriefes erfolgt am: 

Donnerstag, den 16.07.2020, 14.00 – 17.00 Uhr 
und  Freitag, den 17.07.2020, 9.00 – 12.00 Uhr  im Gemeinde-
haus. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, zu diesen Terminen im 
Gemeindehaus vorbeizukommen, geben Sie bitte im Pfarramt 
Nord telefonisch Bescheid. Ebenso bitten wir um Ihre Mitteilung, 
wenn es Ihnen nicht möglich sein sollte, die Gemeindebriefe aus-
zutragen. Wir werden dann eine Vertretung für Sie organisieren. 

Vielen Dank schon jetzt für Ihren Einsatz. 

und auch in der Afrakirche gut nach dem „Pfingstfest“ Ausschau 
gehalten haben. Einige waren dabei besonders gut! Bei den Fra-
gen der Erwachsenen waren das M. Bohn, die Familien Jähnig, 
Schiek und Schönemann. Bei den Familien- und Kinderfragen 
waren ganz vorne dran Tobias Bühler, Ronja Guancialino, Johan 
Heinrich sowie Nathalie und Johannes Koch. Alle die genannten 
dürfen sich über den Hauptpreis freuen! Gemeinsam mit Pfarrer 
Dieterle geht es - nach Familien getrennt - auf den Kirchturm und 
hinterher gibt es im Kirchgarten noch ein leckeres Eis. (Die Gewin-
ner werden dazu noch in einem separaten Schreiben informiert). 
Alle anderen die mitgemacht haben gehen natürlich auch nicht 
leer aus – lasst Euch/ lassen Sie sich überraschen, was in nächs-
ter Zeit in Ihren Briefkasten „flattert“! 

Das im Zuge des Pfingsträtsels entstandene Windspiel schmückt 
noch einige Zeit unsere Afrakirche und soll uns weiterhin an das 
Pfingstfest erinnern. 

Pfingstfenster im Chor der Afrakirche

„Sturmgebraus im Gotteshaus – Pfingsten auf der Spur!“ – 
Auflösung Teil 1: 

Eines der wunderschönen Chorfenster in der Afrakirche hat zum 
Thema: „Die Anfänge der christlichen Gemeinde“. Es ist das in 
rotbraun gehaltene rechte bzw. südliche Chorfenster. Ganz oben 
sehen wir die Taube als Zeichen für den Heiligen Geist. Um die 
Taube sind Feuerflammen abgebildet. Diese senken sich auf die 
darunter versammelte Jüngerschar. Diese empfangen 50 Tage 
nach Ostern  den Heiligen Geist so, dass ihnen „Zungen zerteilt, 
wie von Feuer“ erschienen. Dargestellt sind hier 13 Personen, in 
der Mitte Petrus, der eine Rede zu den Jüngern und Maria (ganz 
links im Bild) hält. 

KINDERSEITE 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Bürger von Urbach,    
hier nun eine weitere Seite für die Urbacher Kinder. Seid ihr schon gespannt was heute 
kommt… 
… ihr hört das Summen jeden Sommer auf den Wiesen oder im Garten. Sie fliegen in 
gewagten Flugmanövern von Blüte zu Blüte und auch manchmal knapp an eurer Nase 
vorbei. Von den Blüten sammeln sie Nektar und bestäuben auch die Blüten. 
Wisst ihr schon wen wir meinen? Genau, die Biene. Nun könnt ihr loslegen und alle 
Erzieher*innen und Sprachförderkräfte wünschen euch viel Spaß. 
 
Die Biene: 
Bienen gehören zu den Insekten und haben sechs Beine, vier Flügel und einen Panzer. Der 
Panzer besteht aus Chitin. 
Er ist sozusagen das Skelett der Bienen. Weibliche Bienen haben am Hinterleib einen 
Stachel. 
Bei den meisten Bienenarten lebt jedes Tier für sich allein. Man nennt sie Solitärbienen. Sie 
kümmern sich nur um ihre 
eigenen Jungtiere. Die Gruppe der Kuckucksbienen legt ihre Eier in fremde Nester, wie eben 
der Vogel Kuckuck und 
überlässt die Aufzucht der Jungtiere den fremden Eltern. 
Manche Bienenarten leben in einem Volk zusammen, der auch Staat genannt wird. Sie 
heißen deshalb staatenbildende 
Arten. Dazu gehört auch die Honigbiene. Sie wird in unseren Ländern gezüchtet und ist 
deshalb weit verbreitet. 
Bienenzüchter heißen in der Fachsprache „Imker“. 
 

Großartige Bastelideen und alles rund ums Thema Bienen findet ihr auch unter:  

www.diebienemaja-bienenschutz.de 
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Wisst ihr schon wen wir meinen? Genau, die Biene. Nun könnt ihr loslegen und alle 
Erzieher*innen und Sprachförderkräfte wünschen euch viel Spaß. 
 
Die Biene: 
Bienen gehören zu den Insekten und haben sechs Beine, vier Flügel und einen Panzer. Der 
Panzer besteht aus Chitin. 
Er ist sozusagen das Skelett der Bienen. Weibliche Bienen haben am Hinterleib einen 
Stachel. 
Bei den meisten Bienenarten lebt jedes Tier für sich allein. Man nennt sie Solitärbienen. Sie 
kümmern sich nur um ihre 
eigenen Jungtiere. Die Gruppe der Kuckucksbienen legt ihre Eier in fremde Nester, wie eben 
der Vogel Kuckuck und 
überlässt die Aufzucht der Jungtiere den fremden Eltern. 
Manche Bienenarten leben in einem Volk zusammen, der auch Staat genannt wird. Sie 
heißen deshalb staatenbildende 
Arten. Dazu gehört auch die Honigbiene. Sie wird in unseren Ländern gezüchtet und ist 
deshalb weit verbreitet. 
Bienenzüchter heißen in der Fachsprache „Imker“. 
 

Großartige Bastelideen und alles rund ums Thema Bienen findet ihr auch unter:  

www.diebienemaja-bienenschutz.de 
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Märchen:  
 
Die Bienenkönigin 
                                                                                                           
Zwei Königssöhne gingen einmal auf Abenteuer und gerieten in ein 
wildes, wüstes Leben, so dass sie gar nicht wieder nach Haus kamen. Der 
jüngste, welcher der Dummling hieß, machte sich auf und suchte seine 
Brüder. Aber wie er sie endlich fand, verspotteten sie ihn, dass er mit seiner Einfalt 
sich durch die Welt schlagen wollte, und sie zwei könnten nicht durchkommen und 
wären doch viel klüger.Sie zogen alle drei miteinander fort und kamen an einen 
Ameisenhaufen. Die zwei ältesten wollten ihn aufwühlen und sehen, wie die kleinen 
Ameisen in der Angst herumkröchen und ihre Eier forttrügen, aber der Dummling 
sagte: „Lasst die Tiere in Frieden, ich leid's nicht, dass ihr sie stört!“ 
Da gingen sie weiter und kamen an einen See, auf dem schwammen viele, viele 
Enten.  
Die zwei Brüder wollten ein paar fangen und braten, aber der Dummling ließ es nicht 
zu und sprach: „Lasst die Tiere in Frieden, ich leid's nicht, daß ihr sie tötet!“ 
Endlich kamen sie an ein Bienennest, darin war so viel Honig, daß er am Stamm 
herunterlief. Die zwei wollten Feuer unter den Baum legen und die Bienen ersticken, 
damit sie den Honig wegnehmen könnten. Der Dummling hielt sie 
aber wieder ab und sprach: „Lasst die Tiere in Frieden, ich leid's nicht, dass ihr sie 
verbrennt!“ Endlich kamen die drei Brüder in ein Schloss, wo in den Ställen lauter 
steinerne Pferde standen, auch war kein Mensch zu sehen, und sie gingen durch alle 
Ställe, bis sie vor eine Türe ganz am Ende kamen, davor hingen drei Schlösser; es 
war aber mitten in der Türe ein Lädlein, dadurch konnte man in die Stube sehen. Da 
sahen sie ein graues Männchen, das an einem Tisch saß. Sie riefen es an, einmal, 
zweimal, aber es hörte nicht. Endlich riefen sie zum dritten Mal; da 
stand es auf, öffnete die Schlösser und kam heraus. Es sprach aber kein Wort, 
sondern führte sie zu einem reichbesetzten Tisch; und als sie gegessen und 
getrunken hatten, brachte es einen jeglichen in sein eigenes Schlafgemach. 
 
Am andern Morgen kam das graue Männchen zu dem ältesten, winkte und leitete ihn 
zu einer steinernen Tafel, darauf standen drei Aufgaben geschrieben, wodurch das 
Schloss erlöst werden könnte. Die erste war: In dem Wald unter dem Moos lagen die 
Perlen der Königstochter, tausend an der Zahl; die mussten aufgesucht werden, und 
wennvor Sonnenuntergang noch eine einzige fehlte, so ward der, welcher gesucht 
hatte, zu Stein. Der älteste ging hin und suchte den ganzen Tag, als aber der Tag zu 
Ende war, hatte er erst hundert gefunden; es geschah, wie auf der Tafel stand: Er 
ward in Stein verwandelt. Am folgenden Tage unternahm der zweite Bruder das 
Abenteuer; es ging ihm aber nicht viel besser als dem ältesten, er fand nicht mehr als 
zweihundert Perlen und ward zu Stein. Endlich kam auch an den Dummling die 
Reihe, der suchte im Moos; es war aber so schwer, die Perlen zu finden, und ging so 
langsam. Da setzte er sich auf einen Stein und weinte. Und wie er so saß, kam der 
Ameisenkönig, dem er einmal das Leben erhalten hatte, mit fünftausend Ameisen, 
und es währte gar nicht lange, so hatten die kleinen Tiere die Perlen miteinander 
gefunden und auf einen Haufen getragen. Die zweite Aufgabe aber war, den 
Schlüssel zu der Schlafkammer der Königstochter aus dem See zu holen. Wie der 
Dummling zum See kam, schwammen die Enten, die er einmal gerettet hatte, heran, 
tauchten unter und holten den Schlüssel aus der Tiefe. 
Die dritte Aufgabe aber war die schwerste: Von den drei schlafenden Töchtern des 
Königs sollte die jüngste und die liebste herausgesucht werden.  

Sie glichen sich aber vollkommen und waren durch nichts verschieden, als dass sie, 
bevor sie eingeschlafen waren, verschiedene Süßigkeiten gegessen hatten, die 
älteste ein Stück Zucker, die zweite ein wenig Sirup, die jüngste einen Löffel Honig. 
Da kam die Bienenkönigin von den Bienen, die der Dummling vor dem Feuer 
geschützt hatte, und versuchte den Mund von allen dreien, zuletzt blieb sie auf dem 
Mund sitzen, der Honig gegessen hatte, und so erkannte der Königssohn die Rechte. 
Da war der Zauber vorbei, alles war aus dem Schlaf erlöst, und wer von Stein war, 
erhielt seine menschliche Gestalt wieder. Und der Dummling vermählte sich mit der 
jüngsten und liebsten und ward König nach ihres Vaters Tod, seine zwei Bruder aber 
erhielten die beiden andern Schwestern. 
 

 

Labyrinth: 

Das verrückte Bienenlabyrinth: 
Die Biene möchte durch das Labyrinth zu der leckeren rosafarbenen Blume. Findet ihr den richtigen 
Weg zur Blume? 
Zeichnet den Weg mit einem Stift ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



Sie glichen sich aber vollkommen und waren durch nichts verschieden, als dass sie, 
bevor sie eingeschlafen waren, verschiedene Süßigkeiten gegessen hatten, die 
älteste ein Stück Zucker, die zweite ein wenig Sirup, die jüngste einen Löffel Honig. 
Da kam die Bienenkönigin von den Bienen, die der Dummling vor dem Feuer 
geschützt hatte, und versuchte den Mund von allen dreien, zuletzt blieb sie auf dem 
Mund sitzen, der Honig gegessen hatte, und so erkannte der Königssohn die Rechte. 
Da war der Zauber vorbei, alles war aus dem Schlaf erlöst, und wer von Stein war, 
erhielt seine menschliche Gestalt wieder. Und der Dummling vermählte sich mit der 
jüngsten und liebsten und ward König nach ihres Vaters Tod, seine zwei Bruder aber 
erhielten die beiden andern Schwestern. 
 

 

Labyrinth: 

Das verrückte Bienenlabyrinth: 
Die Biene möchte durch das Labyrinth zu der leckeren rosafarbenen Blume. Findet ihr den richtigen 
Weg zur Blume? 
Zeichnet den Weg mit einem Stift ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

Ausmalbild:    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fingerspiel: 
 

Fünf Bienen 

Fünf Bienen sitzen im Bienenhaus,         

fünf Bienen fliegen weit hinaus. 

Die Erste ruft mit frohem Mut: 

„Die Kirschblüten, die duften so gut.“ 

Die Zweite kriecht im Sonnenschein 

Ganz tief in die Glockenblume hinein. 

Die Dritte sitzt auf dem Rosenblatt  

Und trinkt sich am süßen Nektar satt. 

 

Rechte Hand ein 0 bilden, die Finger der linken Hand hineinstecken und dann 
hinaus fliegen lassen, dabei zappeln die Finger ein wenig im Kreis herum. 

Beim Daumen der linken Hand beginnend, jeden Finger vorzeigen. 

Am Schluss wieder alle Finger der linken Hand in das O der rechten Hand hinein 
fliegen lassen. 

(Verfasser Unbekannt) 
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„Enliven-Gottesdienst“ Online am 05.07.2020, um 10.30 Uhr 
mit der Evang. Jugend und Jugendreferent Joshua Senk  

Wir freuen uns sehr unseren 3. Online-Gottesdienst aus der Frie-
denskirche in Urbach übertragen zu können. Wir sind ein junges 
Team, das es auf dem Herzen hat, dass Menschen Jesus begeg-
nen und der persönliche Glaube neu belebt wird. Dafür gestalten 
wir 1x im Monat einen Gottesdienst am Puls der Zeit. 

Das Thema des kommenden Gottesdienstes ist: „verändert – 
Mein Leben als Christ“ 

Den Link dazu findet ihr unter: www.instagram.com/enliven_ur-
bach oder auf youtube: „enliven“ 

Wir freuen uns über jeden der sich einschaltet! 

Bis dann 
Euer enliven-Team 

enliven-online-Gottesdienst 

Vers der Woche

„Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte
unseres äußeren Menschen aufgerieben werden – unser innerer Mensch wird Tag für Tag
erneuert.“ 2. Kor. 4, 16

Angebote in dieser Woche (mit geltenden Regeln zum Infektionsschutz):
 Jeden Montag von 17- 18.30 Uhr Buben-Jungschar ab 6 Jahren
 Jeden Mittwoch um 19 Uhr Jugendkreis ab 13 Jahren
 Jeden Freitag um 17.30- 19.00 Uhr Mädchen-Jungschar ab 6 Jahren

Neuigkeiten von Enliven
 Den kommenden Sonntag am 5.Juli um 10.30 Uhr findet der nächste Online-Gottesdienst
statt. Das Thema lautet dieses Mal: „verändert – Mein Leben als Christ“. Klink Dich gern unter
folgenden Links ein:

Link unter: www.instagram.com/enliven_urbach
Link unter: https://www.youtube.com/watch?v=BtzwsF33UFA

Weitere Infos bei Joshua Senk: Jugendreferent@evangelische-kirche-urbach.de

Fotografieren Sie gerne?  

Schenken Sie uns Ihr Bild der Hoffnung! 

Was macht Ihnen Hoffnung? -  Wir kommen aus einer Zeit mit 
vielen Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen. Jetzt gibt es 
Lockerungen und manches wird wieder möglich und leichter. 
Aber die Bedrohung durch das Corona-Virus wird uns voraus-
sichtlich bleiben.  Da ist es umso wichtiger, dass wir einerseits 
nicht leichtsinnig werden aber andrerseits die Hoffnung bewahren 
und einander Hoffnung machen. 

Was macht Ihnen Hoffnung? Wenn Sie Ihre Hoffnung mit anderen 
teilen wollen und gerne fotografieren, schicken Sie Ihr Bild der 
Hoffnung an das Pfarramt Nord, per Mail:  Klaus.Dieterle@elkw.
de, ich werde es dann ausdrucken, oder werfen Sie es einfach in 
den Briefkasten des Pfarramtes Nord in der Kirchgasse 4. Das 
Format sollte mind. DINA 5 sein. Gerne können Sie dem Bild eine 
Überschrift geben und einen kleinen Text dazu schreiben. Es gibt 
dann im Schaukasten der Afrakirche immer ein aktuelles Bild der 
Hoffnung. Das Bild sollte dann auch mit ihrem Namen ausgestellt 
werden. Also lassen Sie mir mit dem Bild auch Ihren Namen zu-
kommen.  Das Urheberrecht bleibt bei Ihnen!   

Ich werde dann nach dem Ausstellen der Bilder im Schaukasten 
eine kleine Ausstellung in der Afrakirche machen.	  

Klaus Dieterle, Pfr. 

Sekretariat des Evang. Gemeindebüros ist wie folgt geöffnet 

Mo. Di. Fr. 9.00 – 12.00 Uhr 
Mi. 14.00 – 17.00 Uhr 

Donnerstags ist das Sekretariat geschlossen. 

Bitte beachten Sie, dass die üblichen Sicherheitsregeln mit Mund-
Nasen-Schutzmaske und Abstandsregelung einzuhalten sind. Im 
Büro darf nur eine weitere Person sich gleichzeitig aufhalten. Bitte 
haben Sie Verständnis, dass eine Kontaktaufnahme zuerst über 
die Sprechanlage erfolgen muss. Sollte das Büro bereits belegt 
sein, bitten wir Sie um etwas Geduld.   

Evangelisches Gemeindebüro (Sekretariat): 

Pfarramtssekretärin Dorothee Kaiser 	  
(zuständig für beide Seelsorgebezirke) 
Kirchgasse 4, Telefon 81467 
Email: Pfarramt.Urbach-Nord@elkw.de 

Evangelische Pfarrämter 

Evangelisches Pfarramt Nord  
Pfarrer Klaus Dieterle ist zu erreichen. 
Bitte melden Sie sich unbedingt telefonisch unter Tel. 07181/81467 
an oder wenden Sie sich per E-Mail an Pfarrer Dieterle: 
E-Mail: Pfarramt.Urbach-Nord@elkw.de 
Kirchgasse 4 
Internet-Adresse: www.evangelische-kirche-urbach.de 

Evangelisches Pfarramt Süd 
Bitte wenden Sie sich an das Pfarramt Nord 
E-Mail: Pfarramt.Urbach-Nord@elkw.de 
Internet-Adresse: www.evangelische-kirche-urbach.de 

Losung und Lehrtext für Donnerstag, 02.07.2020 

HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Lan-
den.� Psalm 8,2

Maria sprach:  Er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist 
und dessen Name heilig ist.� Lukas 1,49

Der schnellste und bequemste Weg für Ihren Bericht im Urbacher Mitteilungsblatt:
www.amtsblatt-redaktion.de
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Werktags-Gottesdienst 

Eine Anmeldung für die Werktags -Gottesdienste (dienstags 
19.00 Uhr in Plüderhausen, mittwochs 19.00 Uhr in Urbach) ist 
nicht erforderlich. Ihre Personalien werden vor Ort aufgenommen. 

Die Hygiene – und Abstandsregeln gelten jedoch auch hier! 

Am Sonntag zuhause beten – für alle, die nicht am Gottes-
dienst teilnehmen können: 

Jeden Sonntag läuten unsere Kirchenglocken. Damit laden wir 
zum gemeinsamen Gebet ein. 

Sonntag, 05.07. – 14. Sonntag im Jahreskreis:  1. Lesung: Sach 
9, 9-10, 2. Lesung: Röm 8, 9.11-13, Evangelium: Mt 11, 25-30 

Hausgebet - Hausgottesdienst - Zuhause mit Kindern Got-
tesdienst feiern 

Gottesdienstvorlagen liegen auch weiterhin in den Kirchen aus! 

Die Vorlagen können mit eigenen Ideen, Gebeten und Liedwün-
schen ergänzt werden. Die Leseimpulse sollen helfen, über das 
Evangelium nachzudenken, ebenso der Kommentar. 

Eucharistische Anbetung in Plüderhausen 

Am Freitag, den 01. Juli beginnt in der Herz-Jesu-Kirche um 19.00 
Uhr die Eucharistische Anbetung. 

Zum Abschluss erhalten wir den sakramentalen Segen. 

Herzliche Einladung! 

Kirchengemeinderatswahl 2020 - konstituierende Sitzung der 
Gremien 

Am 18. Juni haben sich die gewählten Kandidierenden in Plüder-
hausen und am 25. Juni die gewählten Kandidierenden in Urbach 
jeweils zur konstituierenden Sitzung getroffen. Die Frauen und 

Gottesdienste und Leben in der Seelsorgeeinheit 

Donnerstag, 02.07. – Mariä Heimsuchung, Fest 

Freitag, 03.07. – Apostel Thomas, Fest 
19.00 Uhr 	� Eucharistische Anbetung in Plüderhausen, Herz-

Jesu Kirche 

Samstag, 04.07. 
14.00 Uhr 	� Tauffeier für Valentin Bunzenthal in St. Marien Ur-

bach 

Sonntag, 05.07. – 14. Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr 	 Eucharistiefeier in Plüderhausen 
10.30 Uhr 	� Eucharistiefeier zum Patrozinium in St. Marien 

Urbach 

Dienstag, 06.07. 
18.30 Uhr 	 Rosenkranz in Plüderhausen 
19.00 Uhr 	 Eucharistiefeier in Plüderhausen 

Mittwoch, 08.07. 
18.25 Uhr 	 Rosenkranz in Urbach 
19.00 Uhr 	 Eucharistiefeier in Urbach 

Samstag, 11.07. – Benedikt von Nursia, Patron Europas, Fest 

Sonntag, 12.07. – 15. Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr 	 Eucharistiefeier in Urbach 
10.30 Uhr 	 Eucharistiefeier in Plüderhausen 

Pfarrer: Jens Brodbeck, Tel. 81221 jens.brodbeck@drs.de 

Diakon: Michael Hentschel, Tel: 81215 michael.hentschel@drs.
de 

Gemeindereferentin: Frau Egyptien, Tel: 81928 rk.urbach.egyp-
tien@web.de 

Homepage der Seelsorgeeinheit: se-pluederhausen-urbach.
drs.de 

Öffnungszeiten und Telefonnummern unserer Pfarrbüros: 

Montag	 09.00 – 12.00 Uhr Plüderhausen 
Dienstag	 12.15 – 15.45 Uhr Plüderhausen 
	 18.00 – 19.00 Uhr Urbach 
Mittwoch 	 09.00 – 12.00 Uhr Urbach 
Freitag	 09.00 – 11.00 Uhr Urbach 
	 09.00 – 12.30 Uhr Plüderhausen 

Urbach: 07181- 81928, Plüderhausen: 07181- 81221 
stmarien.urbach@drs.de , herzjesu.pluederhausen@drs.de 

Sonntäglicher Gottesdienstbesuch nur nach Voranmeldung 
möglich! 

Laut bischöflicher Anweisung sieht die Diözese Rottenburg-Stutt-
gart für die Teilnahme am Gottesdienst eine vorherige Anmeldung 
der Mitfeiernden vor, da die Plätze aufgrund der Abstandsregel 
begrenzt sind. 

Ein kurzer Anruf genügt! 

Oder Sie schreiben eine kurze Nachricht per Mail! Bitte geben Sie 
dabei an: - Wer meldet sich an? - Mit wie vielen Personen? - Zu 
welchem Gottesdienst? 

Die Anmeldung wird Ihnen bestätigt. 

Bitte melden Sie sich bis zum Mittwoch vor dem jeweiligen Wo-
chenende an! 

Bitte beachten Sie beim Gottesdienstbesuch die geltenden Infek-
tionsschutzmaßnahmen! 
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Die Gottesdienstteilnehmer bitten wir, die zugesandten Informati-
onen zu beachten und daran zu denken, dass beim Eintritt in die 
Kirche alle eine Mund- und Nasenabdeckung tragen müssen. 

Es besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, sonntags um 10 Uhr 
einen Videogottesdienst unserer Gebietskirche unter 

https://www.youtube.com/c/NAKSueddeutschland 
als Livestream zu empfangen. 

Die Gottesdienstzeiten in unserer Kirche in Urbach sind wie folgt: 

Sonntag, 05.07.20 
9.30 Uhr   	 Gottesdienst für Entschlafene 

Mittwoch, 08.07.20 
20.00 Uhr   	 Gottesdienst 

Alle weiteren Veranstaltungen finden bis auf Weiteres nicht statt. 

Internetadressen: 
www.nak-schwaebisch-gmuend.de 
www.nak-sued.de 

Wir wollen Jesus, der uns liebt mit den Menschen zusammen-
bringen, mit denen wir leben. 

Wir starten wieder mit gemeinsamen Gottesdiensten unter den 
gegebenen Einschränkungen.

Aktuelle Informationen dazu sind auf unserer Website (www.bap-
tisten-Urbach.de ) zu finden. Besucher werden gebeten, uns ihre 
Gottesdienstteilnahme bis Freitag per E-Mail (info@baptisten-ur-
bach.de), alternativ auch per Telefon (07181-85219) zu melden.

Die jeweils geltenden Infektionsschutzmaßnahmen sind zu be-
achten. Dazu gehört, die Desinfektion der Hände am Eingang, 
tragen einer Mund-Nasenbedeckung bis zum Platz, Einhaltung 
des Mindestabstands (mit Ausnahmen von Personen eines Haus-
haltes), sowie der Verzicht auf gemeinsamen Gesang.

Wir bitten um Verständnis, dass wir die Namen und Adresse fest-
halten zur Nachverfolgung von Infektionswegen. 

Sonntag, 5. 7.20
10.00 Uhr: 	� Gottesdienst. Teilnehmerzahl ist auf 58 Personen 

begrenzt. 
	� Gruppentermine (Die jeweiligen Infektionsschutz-

maßnahmen sind zu beachten!) 

Freitag, 3.7. 20
6.00 Uhr:	 Frühgebet 

Dienstag, 7.7.20
14.30 Uhr: 	 Seniorengruppen 

Dienstag, 7.7. 20
10 Uhr:	 Treffpunkt Bibel als Telefonkonferenz. 

Mittwoch, 8.7.20
15.30 Uhr:   	 Treffpunkt Bibel (Saal UG) 

Pastor Ralf Gottwald 
Ledergasse 20, 73660 Urbach, Tel: 0718185219 
Mail: pastor.gottwald@baptisten-urbach.de 

Prepare&Enrich Berater 
(Ehevorbereitung und Begleitung) 

Männer wurden von Pfarrer Brodbeck während einer kurzen An-
dacht in den Kirchen verpflichtet. Anschließend wurden die 
Vorsitzende(n), die Schriftführer(innen), die jeweiligen Stellvertre-
ter gewählt sowie die Ausschüsse besetzt. 

In Plüderhausen wurden gewählt: 

Regine Liebchen, gewählte Vorsitzende 
Ralf Tschorn, stv. gewählter Vorsitzender 
Ulrike Bildstein, Schriftführerin 
Patrick Schindler, stv. Schriftführer 

In Urbach wurden gewählt: 

Wolfgang Walter, gewählter Vorsitzender 
Sigrid Gotzamanidis, stv. gewählte Vorsitzende 
Andreas Kussinger, Schriftführer 
Sarah Smykalla, stv. Schriftführerin 

Wir wünschen unseren neuen Kirchengemeinderäten und Kir-
chengemeinderätinnen einen guten Start, viel Freude und Gottes 
Segen für ihre Arbeit in den kommenden fünf Jahren. 

Ein herzliches Dankeschön sei an dieser Stelle den Mitgliedern 
des alten Kirchengemeinderates gesagt für all ihren Einsatz und 
ihr Engagement, durch das sie mit zum Wohl und zur Lebendig-
keit unserer Gemeinde beigetragen haben. Herzlichen Dank, dass 
sie bereit waren, in den letzten Jahren Verantwortung für unsere 
Gemeinde zu übernehmen und wichtige Entscheidungen für sie 
zu treffen.  

WIR-SIND-DA.ONLINE -Das Onlineangebot des BDKJ Rot-
tenburg-Stuttgart 

Hier gibt es für dich regelmäßig viele neue Ideen!!	  

DA.MIT FREUND*INNEN - Nur auf Whatsapp abhängen wird 
langweilig? Wir haben Ideen, was Du online mit Deinen 
Freund*innen tun kannst! 

DA.FÜR ANDERE - Du willst auch für andere da sein, die Hilfe 
brauchen? Vielleicht wäre das ja was für Dich! 

DA.FÜR MICH - Brauchst Du kreative Ideen, was Du für Dich 
daheim machen könntest? Hier findest Du sie! 

DA.FÜR DICH - Du brauchst ein offenes Ohr? Wir sind für Dich 
da! 

 DA.MIT GOTT - Gott ist da. Immer. 

DA.IN DER FAMILIE - Tipps für Kinder, Eltern und die ganze Fa-
milie findest Du hier! 

Schau doch mal online vorbei! 

Neuapostolische Kirche

In unserer Gemeinde finden wieder Präsenzgottesdienste statt. 

Aufgrund der Verordnungen sind die Teilnehmerzahlen aber be-
grenzt. 

Deshalb bitten wir Gäste vor Gottesdienstbesuch unbedingt un-
seren Gemeindevorsteher Arno Rube (Tel. 880940) zu kontaktie-
ren. 
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Seit dem 17. Mai feiert das Christliche Zentrum Life sonntags um 
10 Uhr unter besonderen Regeln wieder Gottesdienste. 

Es wird nur eine begrenzte Anzahl von Gottesdienstbesuchern 
geben können. Die Zahl orientiert sich an der Größe des Kirchen-
raums und der einzuhaltenden Mindestabstände. Wir empfehlen 
den Besuchern eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die üb-
lichen Hygienemaßnahmen sind zu beachten. 

Wir laden alle zu unseren Veranstaltungen ein und freuen uns 
über jeden Besucher. 

Wichtig: Die Teilnahme am Gottesdienst am 5.07.2020 ist nur 
nach vorheriger Anmeldung über das Gemeindebüro bis Don-
nerstag 13 Uhr möglich oder über das folgende Anmeldeportal: 
https://czlife.church-events.de 

Es besteht nach wie vor die Möglichkeit, unseren Sonntagsgot-
tesdienst um 10.00 Uhr per livestream https://www.youtube.
com/channel/UCjHdXBQ7oFHAjwLKnBR9P7Q mitzufeiern. Mehr 
Infos hierzu finden Sie auf unserer Homepage.

Es finden auch wieder Kinderstunden (ab 5 Jahren bis 13 Jahren) 
statt.

Bitte die Kinder bis jeweils Dienstag 12.00 Uhr beim Gemeinde-
büro anmelden.

Freitag, 03.07.2020
20.00 Uhr 	� Teenietreff „New Generation Youth“ für alle Tee-

nies von 13 bis 25 Jahren
	 (Infos: Manuel Dongus, Tel. 0157 / 57 22 79 37) 

Sonntag, 05.07.2020
10.00 Uhr 	 Gottesdienst 

Donnerstag, 09.07.2020
6.45 Uhr 	 Frühgebet 

Bleiben Sie gesund und Gott schütze Sie!

Weitere Infos über uns:

Homepage: www.czlife.de; info@czlife.de; 	  
Büro: 0 71 81 / 99 59 71 (AB – wir rufen zurück) 

Die Vereine berichten

Sportabzeichen 2020 
Die Sportabzeichen-Abnahme erfolgte am 26.Juni zum 3.Mal mit 
15 Teilnehmern unter Einhaltung der Corona-Richtlinien. Leider 
musste wetterbedingt vorzeitig abgebrochen werden. Ebenfalls 
wurde Sonntag früh das Radfahren abgesagt – leider – das Wet-
ter hatte sich dann doch stark verbessert. 

Ab Freitag, den 03.07.20 geht es regelmäßig freitags um 18 Uhr 
im Stadion Urbach weiter. Inzwischen können auch Kinder 
teilnehmen. Die Teilnehmer werden gebeten, pünktlich zu er-
scheinen, um Gruppen einzuteilen und dringend Organisatori-
sches vorher zu besprechen. 

Wir bitten weiterhin um Anmeldung für jeden Termin per E-Mail 
unter kunzweiler@turnen.sportclub-urbach.de. Inzwischen ist 
eine Teilnehmerzahl von 40 Personen im Stadion erlaubt. 

Welche Disziplinen zur Abnahme angeboten werden können, 
wird nach Wetterlage und Teilnehmerzahl vor Ort bekannt gege-
ben. Wer ein eigenes Sprungseil und Einmalhandschuhe hat, darf 
beides gerne mitbringen. 

Das Bibelwort zum heutigen Donnerstag: 

Der Herr hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und 
dessen Name heilig ist. � Lukas 1, 49 

Freitag, 03. Juli 

19.30- 20.45! UhrJesusteens 
Mit Jesus wachsen, über das Leben nachdenken, Spaß und gute 
Laune. 
Das erwartet Teens von 13-17 Jahren bei uns jeden Freitag bei 
den Jt´s. 
Die Hygienevorschriften werden umgesetzt! 

Sonntag, 05. Juli 
10.30 Uhr 	 Gottesdienst  mit Martin Luitjens. 

Wir feiern unsere Gottesdienste unter den Maßgaben des Infekti-
onsschutzes und den daraus resultierenden strengen Vorgaben 
der Landeskirche! 

Da wir aufgrund des Abstandes von 2 Metern nur eine begrenzte 
Anzahl von Sitzplätzen (ca.  39 Plätze) haben, möchten wir alle 
Gottesdienstbesucher bitten, sich zuvor telefonisch bis spätes-
tens Samstagabend 20:00 Uhr vor jedem darauffolgenden Got-
tesdienst am Sonntag anzumelden (07181- 81506). Dadurch 
wird sichergestellt, dass nicht jemand umsonst zum Gottesdienst 
kommt, da alle Plätze besetzt sind! 

Dienstag, 07. Juli  
20.00 Uhr 	 Gebetsabend 

Bücher und Karten für alle Anlässe 

Für 2020 haben wir wieder eine Auswahl an Büchern und vieles 
mehr an unserem Büchertisch. Online-Büchertisch: http://ur-
bach.sv-web.de. Wir bringen Ihnen Ihre Bestellung auch gerne 
nach Hause. Heidrun Büchle, Tel. 82728 

Unser Ansprechpartner für Sie ist Michael Riegert, Telefon 
81506. 

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.ur-
bach.sv-web.de 

Zum Nachdenken: 

Gott, dir sei Dank für dein gewisses Ja, das zu mir sprach, als ich 
nur Dunkel sah. In Freud und Leid warst du mir immer nah. Gott, 
dir sei Dank für Menschen, die ich fand, die meinen Weg geteilt, 
mich Freund genannt. Ich danke dir, Gott, du hast sie mir ge-
sandt. Halleluja. � Walter Klaiber 

Für einen Augenblick:	  
Denn wir sind durch den Geist alle zu einem Leib getauft, wir 
seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und sind alle mit 
einem Geist getränkt.	�  1. Kor. 12,13 
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Einzig Yvonne konnte diesen Schnellstart mit in ihr Einzel retten 
und hatte ihr Match bereits für sich entschieden, als dunkle Ge-
witterwolken aufzogen. 

Trotz mehrstündiger Zwangspause gingen uns die Gesprächs-
themen und die gute Laune nicht aus und frisch gestärkt konnten 
wir die Einzel für Urbach verbuchen; nur Patricia musste sich 
ganz knapp im MTB geschlagen geben. Doch schon im folgen-
den Doppel lief Patricia – an der Seite ihrer Mannschaftskollegin 
Martina – gleich wieder zu Höchstform auf. Hier konnten beide 
umsetzen, was sie über Winter im Doppeltraining beim Trainer 
Marc Schmeiler gelernt hatten und sogar das Ingersheimer Publi-
kum zollte ihnen Applaus. Ein wenig länger und anstrengender 
gestaltete sich der Sieg für das Urbacher Doppel Yvonne mit un-
serer Verstärkung Emmi, die für unsere angeschlagene Nummer 
eins Ruth eingesprungen war. 

Leider war in der Zwischenzeit auch noch der Ofen der Pizzeria 
explodiert und so mussten wir glücklich über den klaren Sieg, 
aber mit hängenden Mägen den Heimweg antreten. Nach genau 
12 Stunden erreichten wir den Heimathafen Urbach – mehr kann 
man von einem Tennistag kaum erwarten! 

Rühle - Kempf 2:6,1:6; Bodmer - Ordnung 3:6,3:6; Forstner - 
Bäuchle 6:2,6:7,10:7; 
Lang - Dimitroff 1:6,0:6; Rühle/Lang - Bäuchle/Ordnung 0:6,1:6; 
Bodmer / Forstner - Dimitroff/Holzwarth 3:6,6:3,8:10 

Württembergliga Juniorinnen: 	  
TC Urbach 1 – TA SV Böblingen � 6:0 

Bei schwülwarmem Juniwetter erwarteten die frisch in die Würt-
tembergliga aufgestiegenen Juniorinnen des TCU die Mannschaft 
aus Vaihingen-Rohr. Diese mussten ersatzgeschwächt antreten 
und so war schnell klar, dass sich die Heimmannschaft an diesem 
Tag den Sieg nicht nehmen ließ. Mit nur einem gewonnenen Satz 
auf dem Konto mussten die Gäste die Heimreise antreten. Der 
deutliche 6:0 Sieg ist ein guter Start in die Runde, in der es aber 
Corona bedingt keinen Aufsteiger und auch keinen Absteiger ge-
ben wird. 

Vogt – Maier 6:1, 6:0; Clement – Bückle 6:2, 6:2; Lutz – Richter 
2:6, 6:3,10:6; Abadzic – Finckh 6:2, 6:2; Vogt/Clement – Maier/
Bückle 6:0, 6:1; Lutz/Abadzic – Richter/Finckh 6:2, 6:1 

VR-Talentiade: TCU - SPG Beinstein/Neustadt � 7 : 3 

Am Sonntag den 28.06.2020 hatte unsere U8 ihr erstes Spiel der 
Ersatzrunde in Urbach. 

Zum Einsatz kamen Ben Kuhn (Jahrgang 2014), Noel Schahl 
(2014), Moritz Kraiss (2013) und Ben Leiter (2013). Für alle vier 
Jungs waren es die ersten Spiele gegen ein anderes Team. Die 
Jungs mussten sich zum Teil gegen 3 Jahre ältere Mädels durch-
setzen. Sie konnten bei vielen schönen und langen Ballwechseln 
zeigen, was sie bereits gelernt haben. Am Ende gewannen unsere 
U8-Kids dank einer tollen und konzentrierten Mannschaftsleis-
tung verdient mit 7:3 gegen die Gästemannschaft der SPG Bein-
stein/Neustadt. 

vlnr: Ben Leiter, Ben Kuhn, Noel Stahl, Moritz Kraiss 

Am Sonntag, den 05.07.20  findet um 9 Uhr das Radfahren der 
Langstrecke statt. Eine Anmeldung bis Freitag ist zwingend er-
forderlich. Treffpunkt und Start ist wie in den Vorjahren an der 
Wasenmühle. Es besteht Helmpflicht. 

Am Freitag, den 10.07.20 werden parallel zum Stadion-Betrieb im 
Freibad Schwimmdisziplinen abgenommen. Im Unterschied zur 
bisherigen Regelung muss sich in diesem Jahr der Teilnehmer bei 
uns anmelden und über das Online-Buchungssystem (https://cm-
access.de/urbach) eine Eintrittskarte für die 3.Schicht besorgen. 

Anmeldegebühr für Sportabzeichen zur Unkostendeckung ein-
malig 6 € pro Erwachsener. 

Wichtige Regeln:
•	 Auf das Sportgelände darf nur, wer gesund ist und keine Corona 

Symptome aufweist. Jeder muss sich an die Hygiene- und Ab-
standsregeln halten.

•	 Bitte eigenen Kugelschreiber zum Ausfüllen eines Fragebogens 
mitbringen.

•	 Durchgängig mind. 1,5 m Abstand zwischen sämtlichen anwesen-
den Personen während der gesamten Trainings- und Übungsein-
heiten.

•	 Nutzung öffentlicher Toiletten darf nur nacheinander und nicht 
gleichzeitig erfolgen.

Weitere Vorgaben sind dem Schutzkonzept-Leichtathletik zu ent-
nehmen. Wir empfehlen diese im Internet unter https://www.bw-
leichtathletik.de und dort am Ende der Corona-Verordnung anzu-
klicken und nachzulesen. 

Tennisjugend wieder auf den Plätzen 
Juniorinnen U15-1 Staffelliga: TCU 1 – TEV RW Fellbach 

Die Freude war groß, als vom Württembergischen Tennisbund die 
Nachricht kam, dass die Verbandsspielrunde abgesagt, dafür 
eine Runde ohne Auf- und Abstieg einzelnen Mannschaften statt-
finden kann, wenn die vorgegebenen Abstands- und Hygienere-
geln eingehalten werden. So starteten am Freitag, 26.06.20 die 
Juniorinnen U15-1 des TCU mit Alexa Feller, Isabel Truckenmül-
ler, Khira-Sophie Bräutigam und Maja Haluk gegen die Juniorin-
nen des TEV R.W. Fellbach 1. Alle vier Juniorinnen spielten in 
gewohnter Weise souverän ihre Einzel und gewannen eindeutig. 
Leider spielte das Wetter bei den Doppeln nicht mehr mit, sodass 
nach dem ersten gewonnenen Satz für den TCU die Spiele abge-
brochen werden mussten. Trotz der erschwerten und ungewohn-
ten Bedingungen die Corona mit sich bringt, war es ein erfolgrei-
cher, schöner Nachmittag. Ein großes Lob und Dankeschön an 
alle Vorstände des TCU, die es innerhalb kürzester Zeit möglich 
gemacht haben, dass die Jugend an dieser Runde teilnehmen 
kann. Gerade im Tennis ist die Verbandspielrunde für alle Kinder 
und Jugendlichen eine besondere, schöne Zeit. Nur in diesen 
Wochen können sie als Mannschaft auftreten und zusammen ge-
winnen oder verlieren! 

Verbandsstaffel Damen 50: TC Ingersheim-:  TCU  � 1 : 5 

Erfolgreicher Start der Damen 50 in die Som-
mersaison 2020 
Mit einer neuen Vierermannschaft starteten wir am Samstag, den 
27. Juni bereits um 9.30 Uhr zu unserem ersten Auswärtsspiel 
nach Ingersheim. Hoch motiviert erreichten wir dank vieler Abkür-
zungen unser Ziel in Rekordzeit. 
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Schießzeiten 
25 m Bahn: Mo - Fr 16 – 22 Uhr, Sa 14 – 18 Uhr, So 9 – 12 Uhr 
50 m Bahn: Mo - Fr 16 – 22 Uhr, Sa 14 – 18 Uhr, So 9 – 13 Uhr 

Die Standgebühr für Gastschützen beträgt 10,00 €. 

Jugendtraining 
Um 17:00 Uhr beginnt das Training der Jugendgruppe. 

Interessenten können sich bei unserem Jugendleiter gerne mel-
den, E-Mail sgi-urbach@gmx.de 

Termine 
Weihnachtsfeier	 05.12.2020 

Vereinsgaststätte 
Unsere Vereinsgaststätte hat für Sie geöffnet von Mi – Fr 17 – 23 
Uhr , Sa 15 – 23 Uhr und Sonn- und Feiertage 10 – 22 Uhr 

www.schuetzenhaus-urbach.de

Unterstützen Sie unseren Verein und schauen Sie doch mal bei 
uns rein. 

Probenstart nach mehr als 3 Monaten Pause! 
Bereits letzten Mittwoch starteten wir mit einer kleinen Musik-
probe. Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen konnte endlich 
wieder ein paar Polkas gespielt werden. Auch wenn wir keinen 
geplanten Auftritt zur Zeit haben, möchten wir wieder etwas für 
unseren Ansatz tun und wieder unserem Hobby nachgehen. Lei-
der steht unser Proberaum in der Atriumschule aufgrund der Ver-
ordnung nicht zur Verfügung. Aber wir haben ja unser beliebtes 
Vereinsheim im Bärenhof und können dort bei gutem Wetter et-
was proben...denn auch in der Hütte ist kein Platz zum Proben. 
Wie es weitergeht wenn es etwas kälter wird (Herbstzeit), wissen 
wir noch nicht, aber bis zu den Sommerferien sind wir wieder et-
was aktiv. 

Wir haben selbstverständlich noch ein paar Ideen in der Tasche, 
die aber noch besprochen werden müssen! 

Wir freuen uns erst einmal wieder etwas „Präsenz“ zeigen zu kön-
nen und wünschen allen anderen Musikvereine in der Umgebung 
einen guten Probenstart! 

Und allen Fans, die unsere Auftritte vermissen....noch etwas Ge-
duld wir proben fleißig  

Euer MV Urbach 1932 e.V.  

Oberligastaffel Juniorinnen 2: 	  
TC Urbach – TA VfL Sindelfingen � 4:2 

Am Samstag, 27.06.2020 begrüßten die 2019 in die Oberligastaf-
fel aufgestiegene Juniorinnen 2 des TC Urbach, die Juniorinnen 
des TA VfL Sindelfingen. Mit Spannung wurde auf das Eintreffen 
der gegnerischen Mannschaft gewartet, da die Meldeliste der Ju-
niorinnen des TA VfL Sindelfingen lang und mit sehr starken Spie-
lerinnen besetzt ist. „Leider“ mussten die Sindelfinger ersatzge-
schwächt antreten. Der Sieg war also durchaus möglich. Nach 
spannenden Einzeln stand es 2:2. In den nachfolgenden Doppeln 
konnten sich sowohl Pfäfflin/Truckenmüller, als auch Feller/Bräu-
tigam souverän den ersten Satz sichern. Nach taktischen Spie-
länderungen der Gegnerinnen wurde es im zweiten Satz bei bei-
den Teams nochmal spannend. Pfäfflin/Truckenmüller fanden 
schneller wieder zu ihrem Spiel und gewannen auch den zweiten 
Satz. Feller/Bräutigam musste diesen Satz leider den Sindelfin-
gern überlassen. Im anschließenden MatchTieBreak wurde die 
offensive Spielweise der Urbacherinnen jedoch verdient mit 10:7 
belohnt. Mit einem Endergebnis von 4:2 für die Juniorinnen 2 ging 
ein spannender, erster Spieltag in der Oberligastaffel zu Ende. 

Pfäfflin-Rieger 6:1/6:4, Feller-Streichert 2:6/4:6, Pfeiffer-Schorm 
6:3/5:7/4:10, Truckenmüller-Kilpper 6:4/6:3, Pfäfflin/Truckenmül-
ler- Rieger/Streichert 6:2/6:4, Feller-Bräutigam/Schorm-Kilpper 
6:1/4:6/10/7 

Ergebnisse  
Junioren U 15 Staffelliga:
TC Aalen 1 – TCU 1		  3:3, 7.7,47:52 
Juniorinnen U 15 Bezirksstaffel 1:	  
SPG Weinstadt – TCU 2		  4:2 
Junioren U 18 Bezirksstaffel 1:	  
TC Schorndorf – TCU 1		  3:3,7:7,54:50 
Juniorinnen U18 Bezirksstaffel 1:	  
TA TV Oeffingen – TCU 4		  5:1 
Juniorinnen Württembergstaffel:	  
TCU 1 – TC BW Vaihingen-Rohr 1	 6:0 
Hobby Herren:		   
TC Schorndorf – TCU 2		  6:3 
Herren Kreisstaffel:		  
TC gGerstetten 1 – TCU 1		  1:5 
Damen Bezirksklasse:	  
TCU 2 - TEV RW Fellbach 3	 8:1 
Herren 30 Bezirksliga:	  
TCU 1 – TC Königsbronn		  0:9 
Herren 30 Bezirksklasse:	  
TEV RW Fellbach 2 – TCU 2  	 0:9 
Herren 40: Kreisklasse:	  
TCU 2 – TA SSV Hermaringen 1	 5:4 
Damen Oberliga:	  
TA Spfr Schwendi 1 – TCU 1  	 5:4 

Öffentliches Probetraining 

Die Schützengilde Urbach e.V. lädt jeden ersten Mittwoch im Mo-
nat (18-19 Uhr) zu einem öffentlichen Probetraining ins Schützen-
haus ein. Um Voranmeldung unter E-Mail sgi-urbach@gmx.de wird 
gebeten. 
Anfragen für Gruppen oder Firmen beantwortet unser Schießleiter 
sehr gerne unter E-Mail sgi-urbach@gmx.de. 
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Amazon Wunschliste
Wer uns unterstützen möchte, aber nicht 
genau weiß, was wir brauchen, dem hilft 
unsere Amazon Wunschliste weiter. Dort 
haben wir Produkte, die wir benötigen, hin-
terlegt. Wir sind über jede Spende dankbar. 

Rocky
Geschlecht: M 
Alter: 4 
Rasse: EKH 
Kastriert, Freigang

Wesen: freundlich, anfangs zurück-
haltend, sehr liebesbedürftig

Unser Kampfschmuser Rocky wurde 
wegen ungeeigneter Bedinungen 
vom Vorbesitzer abgegeben. Frem-
den gegenüber ist er ein wenig dis-
tanziert. Wenn er jedoch auftaut ist er 

wirklich ein besonders liebevoller Kater. Wir können uns für ihn 
sehr gut ein Zuhause mit Kindern vorstellen, das ihm den nötigen 
Freigang bietet. 

Lara + Marlene
Geschlecht: w 
Alter: 1 
Rasse: EKH 
Kastriert, Freigang 
Wesen: ängstlich, nicht mit Men-
schen vertraut, aktiv, verspielt 

Lara und Marlene sind schon kurz 
nach ihrer Geburt mit 2 weiteren Ge-
schwistern bei uns abgegeben wor-
den. Wir haben sie aufgepäppelt und 
ihre Geschwister durften auch schon 

in ihre neuen Familien ziehen. Leider hat sich bis jetzt aber noch 
niemand für diese beiden Mädels gemeldet. Aufgrund ihrer 
schüchternen Art suchen wir ein Zuhause mit viel Freigang, in 
dem sie sich langsam an Menschen herantasten können. 

Fauchi
Geschlecht: M 
Alter: ca. 9 
Rasse: EKH 
Kastriert, Freigang 
Wesen: anfangs schüchtern, interessiert, verschmust 

Fauchi wurde mit einigen anderen Katzen aus einem Animal Ho-
arding Haushalt gerettet. Wir haben versucht ihn zu sozialisieren. 
Leider brauchte er viel Auslauf und so kam er in unser Zimmer 10 
(nicht vermittelbare Katzen), das einen großen Garten hat. Seit 
Januar zeigt sich der positive Effekt seiner Freiheit immer deutli-
cher. Er interessiert sich immer mehr für uns, kommt von selbst 
auf uns zu und genießt es gebürstet zu werden. Er braucht ein 
freundliches, verständnisvolles Zuhause mit viel Auslauf. 

Weitere Tiere zur Vermittlung:
Marley - Wolfshundmix, 1 Jahr, M 
Scooby - Schäferhundmix , 2.5 Jahre, M 
Kyara - SharPei-Husky-Schäfi-Mix, 6.5 Jahre, W 

Blasorchestermitteilungen 
Die nächste UrWald Probe findet am Dienstag/Mittwoch, den 
7.7./8.7.2020 auf dem Vereinsgelände im Bärenhof statt. (Je nach 
Wetterlage wird entschieden) 

Homepage: www.mv-urbach.de 
Facebook: #Musikverein Urbach 1932 e.V. 

Wanderung Kaltes Feld-Furtlepass-Degenfeld  
Start: 05.07.2020, 9:00 Rathaus Urbach  

Endlich darf wieder in der Gruppe gewandert werden. 

Wanderstrecke: ca. 10 km/ 3,0 Std 

Treffpunkt Parkplatz vor dem Rathaus in Urbach 9:00 Uhr. 

SAV Wanderführer: Jürgen Schlotz und Dieter Nowak 

Gutes Schuhwerk ist empfehlenswert. Die Corona-Abstände und 
Corona Regeln müssen eingehalten werden. 

Kontakt: j.schlotz@web.de 

Geführte Radtour am So, 12.7. 
Durch das Wieslauftal zum Ebnisee, über Kaisersbach durchs 
Leintal nach Welzheim und zurück nach Urbach. 

Die Strecke ist etwa 35 km lang und führt teilweise über Schotter-
wege im Wald. Mit Einkehr und Kaffee/Eispause. 

Treffpunkt: 10.00 Uhr am Freibadparkplatz. 
Kontakt: Bärbel Baumgärtner, Tel 85895, befanaluna@google-
mail.com	  
Wegen der besseren Planbarkeit bitte ich um Anmeldung- vielen 
Dank! 

Tierstation Plüderhausen, Uferweg 7
Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung. 

Telefon: 07181/932662 
mail-tierstationpluederhausen@web.de 
www.tierstation-pluederhausen.de 

Wir sind auch auf Facebook und Instagram unter „Tierstation Plü-
derhausen“ zu finden. Dort findet ihr immer aktuell unsere Tiere 
zur Vermittlung. 
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inzwischen so viel Spielraum lassen, dass wir in entspannter 
Runde gemeinsam Spaß im Wald haben können. 

So trafen sich bereits am vergangenen Freitag ein paar kids mit 
Ihren Eltern zum „Lehmbau Tag“. Der Waldspielplatz ist wunder-
schön und dafür bestens geeignet. So waren alle gleich von An-
fang an begeistert bei der Sache. Zunächst hat Harald Kugler- 
Streng einiges über den Lehm erzählt. Er berichtete, was man 
alles mit Lehm bauen kann und dass sogar noch heute 1/3 der 
Weltbevölkerung in Lehmhäusern lebt. Dann ging es aber ganz 
praktisch los: der Lehm musste zunächst mit den Füßen ge-
stampft werden – was für ein Spaß! Dann wurde so allerhand aus 
Lehm geformt: Tassen und Schalen, ein kleiner Ofen in welchem 
auch gleich eine Lehmpizza gebacken wurde und natürlich ein 
kleines Lehmhäuschen. Die Kinder im Altern von 6- 8 Jahren wa-
ren sehr konzentriert und ruhig bei der Arbeit – viel zu schnell ist 
die Zeit vergangen. Am Ende eines wunderbaren Waldnachmit-
tags konnte alle ihre entstandenen Arbeiten stolz mit nach Hause 
nehmen. Vielen Dank an Harald für diesen tollen Nachmittag! 

An den kommenden Wochenenden folgen weitere Programme. 
Schauen Sie einfach regelmäßig auf unsere Homepage: www.
waldpaedagogik-urbach.de! 

Der Lehm wird vorbereitet

Ein selbst geformter Lehmofen

Ortsverband Urbach

Der Ortsverband informiert:

Medizinische Fußpflege als Kassenleistung
Die podologische Therapie, allgemein als medizinische Fußpflege 
bezeichnet, konnte bisher ausschließlich bei einem diabetischen 
Fußsyndrom auf Rezept verordnet werden. Der Gemeinsame 

Waldpädagogik Urbach

Urbachs wilde Tiere - weiter geht es mit den 
Tieren unserer „Wildtierrallye“. 
Putziger Kobold und tollkühner Kletterer - das Eichhörnchen. 

Die flinken Kletterer – ursprünglich Waldbewohner, sind heute 
fast überall zuhause, wo es Bäume gibt: In unseren Gärten und 
Parks, auf Friedhöfen und in Kleingartenanlagen und natürlich 
nach wie vor im Wald. Jeder kennt sie und hat schon mal ein Eich-
hörnchen gesehen. 

Mit ihren scharfen Krallen klettern sie schnell die Baumstämme 
hinauf und hinunter. Von Ast zu Ast springen sie mit Hilfe ihres 
buschigen Schwanzes, den sie wie ein Steuerruder einsetzen. 
Diesen benützen sie im Winter auch als wärmende Decke. 

Eichhörnchen fressen fast alles, was sie finden können- Beeren, 
Nüsse, Samen, Knospen, Rinde, Blüten, Pilze und Obst. Auch 
Würmer, Schnecken und Larven. Für den Winter legen sie sich 
einen Vorrat aus Nüssen, Eicheln, Bucheckern und anderen Sa-
men an. Diese verbuddeln sie an verschiedenen Stellen in ihrem 
Revier. Auch wir haben bei der Wildtierrallye einige Nüsse ver-
steckt, die ihr suchen solltet. Es waren insgesamt 16 Wal- und 
Haselnüsse versteckt. Beim Abbauen der Stationen haben wir 
aber auch nur noch 14 Stück gefunden. So geht es auch den 
Eichhörnchen. Sie finden zwar viele, aber nicht alle ihrer Verste-
cke wieder. Aus den „vergessenen“ Samen können so neue 
Bäume wachsen. ... und das beste ist: Sie haben ihren eignen 
Nussknacker gleich dabei: Mit Hilfe ihrer Schneidezähne können 
sie die harten Schalen von Nüssen einfach „aufsprengen“. 

Hoch oben in den Baumwipfeln bauen die Eichhörnchen ihre 
Nester, die sogenannten Kobel. In ihnen bringen sie ihre Jungen 
zur Welt und halten darin Winterruhe. Eichhörnchen sind schlau: 
Sie haben nicht nur einen Kobel, sondern mehrere. So können sie 
bei Gefahr ganz einfach umziehen! Auch hat jeder Kobel zwei 
Schlupflöcher – so können sie ihren Feinden geschickt entkom-
men! 

In den kommenden Wochen wollen wir euch hier unter dieser Ru-
brik auch weiterhin die Tiere näher vorstellen, um die es in der 
Wildtierrallye ging. 

Das Programm der Waldpädagogik geht weiter! 

Aktuelle Informationen sind auf unserer Homepage zu finden: 
www.waldpaedagogik-urbach.de - schaut mal rein! 

Putziger Kobold und tollkühner Kletterer - das Eichhörnchen.

Die Waldpädagogik Urbach e.V. startet wieder 
mit ihrem Programm! 
Endlich ist es soweit und wir konnten unser Programm wieder 
aufnehmen. Zwar unter Einhaltung der Vorschriften, die uns aber 



Doch die Festtags-Göckeles-Begeisterten müssen deshalb nicht 
auf ihr Göckele verzichten. Am Samstag und Sonntag 25./26. Juli 
gibt es die frisch gegrillten Göckele zum Abholen im Schulhof der 
Schlossgartenschule. 

Die Göckele in Festtags-Qualität müssen aber vorbestellt und 
vorab bezahlt werden. 

Der Vorverkauf ist persönlich auf dem Wochenmarkt an zwei 
Samstagen 04. Juli und 11. Juli von 09.00 - 12.00 Uhr möglich. 

Alternativ ist auch eine Bestellung per e-mail mit Vorab-Überwei-
sung bis 11. Juli möglich. 

e-mail: goeckele@plue-mu.de 

Auf der website der Plüderhäuser Musikanten ist ein Bestell-For-
mular zur online-Bestellung hinterlegt. 

Alle Infos dazu gibt es in den Plüderhäuser Geschäften in auslie-
genden Flyern, im Schaukasten der Gemeindekapelle oder auf 
der website der Plüderhäuser Musikanten (plue-mu.de). 

Also kommen Sie vorbei, unterstützen Sie den Verein in den 
schwierigen Corona-Zeiten und holen Sie sich einen Teil der Fest-
tage einfach nach Hause! 

Bundesausschuss (G-BA) hat im Frühjahr 2020 beschlossen, 
dass die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für die podolo-
gische Therapie bei weiteren Krankheitsbildern übernehmen 
müssen. Mit der Therapie sollen unumkehrbare Folgeschädigun-
gen der Füße verhindert werden, wie sie durch Entzündungen 
und Wundheilungsstörungen entstehen können. Die Verordnung 
der podologischen Therapie ist zukünftig auch bei bestimmten 
Neuropathien sowie beim Querschnittsyndrom möglich. Diese 
Erkrankungen können aufgrund der Gefühls- und Durchblutungs-
störungen krankhafte Schädigungen der Zehennägel und der 
Haut an den Füßen hervorrufen, die vergleichbar mit dem diabeti-
schen Fußsyndrom sind. Die entsprechende Änderung der Heil-
mittel-Richtlinie tritt zum 1. Juli 2020 in Kraft. 

Aus den Nachbargemeinden

„Göckele To Go“ von den 	  
Plüderhäuser Musikanten 
Wie viele Großveranstaltungen finden die Plüderhäuser Festtage 
im Juli nicht statt. 
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